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FATO Final Approach and Take-Off Area (Endanflug- und Startfläche) 

FL Flight Level (Flugfläche) 
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PAX Passagier 
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PTS Prototype Technical Specifications 

RD Rotor Diameter (Rotordurchmesser) 

RFF Rescue and Fire Fighting (Rettungs- und Feuerlöschwesen) 

RTODAV Rejected Take-Off Distance Available (Vertiport) 

TDP Take-Off Decision Point 

TDPM Touchdown Position Marking 

TLOF Touchdown and Lift-Off Area (Aufsetz- und Abhebefläche) 
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TODAV Take-Off Distance Available (Vertiport) 

UAE United Arab Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) 

US United States of America 

UTM Unmanned Traffic Management (Verkehrsmanagement für unbemannte 

Luftfahrzeuge) 

VCA VTOL-Capable Aircraft 

VFIWG ICAO Vertical Flight Infrastructure Working Group 

VFR Visual Flight Rules (Sichtflugregeln) 

VPT Vertiport 

VTOL Vertical Take-Off and Landing 

vTOSS Take-Off Safety Speed 
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Hauptbahnhöfe, Flughäfen, Park+Ride-Anlagen oder Busknoten. Dr. Henzgen hebt die 

Integration in die städtebauliche Planung sowie Aspekte wie Lärm, Sicherheit und 

Energieversorgung hervor. Prof. Wagner betont die Nutzung bestehender versiegelter 

Flächen (z. B. Parkhausdächer) und verweist auf Beispiele aus Dubai oder Los Angeles. 

Beide sehen klare Anforderungen an barrierefreie Zugänge, Leitsysteme und 

Beschilderung. 

Strategische Sichtweise & verkehrliche Wirkung  

I.7.3  Vertiports werden von beiden Experten als Ergänzung zum ÖPNV verstanden. Dr. 

Henzgen sieht Potenziale insbesondere in schwer erschlossenen Regionen. Die DB 

könnte Flächen bereitstellen, während Betriebspartner die Services umsetzen. Wagner 

verweist auf eine Nischenfunktion von AAM für punktuelle Verbindungslücken, etwa 

zwischen Stadt und Flughafen. Beide sehen nur begrenzte Entlastungseffekte im 

urbanen Kontext; zusätzliche Verkehre seien wahrscheinlicher. 

Integration in Planung & Betrieb  

I.7.4  Eine Integration von Vertiports in Netzentwicklungspläne halten beide langfristig für 

sinnvoll. Dr. Henzgen zieht Parallelen zu On-Demand-Verkehren, die zunehmend 

planungsrelevant werden. Wagner betont, dass bislang keine offizielle Berücksichtigung 

in Nahverkehrsplänen vorliegt, bei Infrastrukturprojekten aber zukünftig Vertiports 

mitgedacht werden könnten.  

I.7.5  Für den Betrieb halten beide eine enge Abstimmung von Flug- und Fahrplänen, sowie 

eine Integration in digitale Fahrgastinformationssysteme und Ticketplattformen für 

essenziell. Henzgen sieht Potenziale in KI-basierter Nachfragesteuerung. Wagner 

betont, dass Buchung und Bezahlung idealerweise über bestehende MaaS-Plattformen 

laufen sollten. Beide sehen die Einbindung in Tarifsysteme als wünschenswert, aber 

herausfordernd, insbesondere wegen der Preisstruktur von eVTOL. 

Stadtverträglichkeit & Akzeptanz  

I.7.6  Lärm, Flächenkonkurrenz und Sicherheitsaspekte werden als zentrale 

Herausforderungen identifiziert. Henzgen nennt mögliche Konflikte mit Anwohnern, 

technischen Einrichtungen und denkmalsensiblen Bereichen. Wagner fordert klare 

Lärm- und Flugbetriebsregeln (z. B. Nachtflugverbote) und verweist auf die 

Notwendigkeit städtebaulicher Einbindung. Beide betonen, dass eine frühzeitige 

Einbindung der Bürgerschaft entscheidend für die Akzeptanz ist. 

Erkenntnisse aus Mobilitätsprojekten  

I.7.7  Aus Mobilitätsprojekten wie Carsharing oder On-Demand-Angeboten lassen sich laut 

beiden Experten zentrale Lehren übertragen: Nutzerzentrierung, transparente 

Buchungsprozesse, Integration in Verkehrsknoten und stabile Betriebskonzepte. 
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Henzgen hebt die Bedeutung von Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit hervor. Wagner 

betont, dass Vertiports nicht als Insellösung, sondern als integrierter Bestandteil der 

multimodalen Mobilität zu denken sind. 
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stattdessen auf das effiziente Einsteigen der Fluggäste und den Umstieg bei relativ 

kurzen Aufenthalten.  

II.1.3.4  Als Vertihubs werden die größten und komplexesten Einrichtungen bezeichnet, die als 

zentrale Drehkreuze für dichten Flugverkehr konzipiert sind. Dieses Hub-Spoke-Modell 

ist für Anschlussflüge und einen hohen Passagierdurchsatz optimiert und daher für 

große UAM-Netzwerke unverzichtbar. Sie verfügen über mehrere FATOs und bieten 

zahlreiche Abstellflächen für eVTOL, um den Kapazitätsanforderungen gerecht werden 

zu können. Zudem sind Vertihubs mit Anlagen zur Wartung und Reparatur von 

Luftfahrzeugen ausgestattet. Aufgrund der erforderlichen Größe werden Vertiports 

(bzw. Vertiplaces) dieses Typs in gegebenen städtischen Räumen schwer zu etablieren 

sein. 

II.1.3.5  Die Unterscheidung zwischen Vertihub, Vertiport und Vertistop folgt qualitativen 

Beschreibungen und ist nicht einheitlich geregelt. Eine mögliche quantitative 

Abgrenzung ist in Tabelle 3 gegeben, vgl.  [18] . 

II.1.3.6  Analog zur in den regulativen Gestaltungsvorgaben genutzten Terminologie, bspw. in 

den EASA Prototype Technical Specifications for Vertiports, wird im vorliegenden Bericht 

der offizielle Begriff Vertiport als Oberbegriff für eVTOL-Flugplätze unterschiedlicher 

Größe verwendet. Eine Betrachtung von Subtypen erfolgt nur, wenn dies im spezifischen 

Kontext als erforderlich erachtet wird.  

Tabelle 3: Mögliche Abgrenzung der verschiedenen Vertipo rttypen  

 Vertihub  Vertiport  Vertistop  

 

   

Abschätzung des 
Flächenbedarfs 120 m x 60 m 75 m x 30 m 30 m x 18 m  

Anzahl 
FATO/TLOF 2+  1-2 1 

Anzahl der 
Abstellpositionen 10+  2-10 1-4 

MRO 
Kapazitäten Vorhanden Eingeschränkt Keine Flächen für MRO 

vorgesehen 

 

II.1.4  Ersteinschätzung zur Anwendbarkeit der  Anforderungen der 

EASA für Vertiports im städtischen Raum  
 

II.1.4.1  Allgemeine Anforderungen an die luftseitige Infrastruktur von Vertiports sind 

Bestandteil der EASA PTS-VPT-DSN sowie der weiteren in Abschnitt I.3  aufgeführten 
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Regelwerke. Basierend auf einer Auswertung der jeweiligen Vorgaben sowie auf den 

durchgeführten Interviews und der gesammelten Projekterfahrung fasst Tabelle 4 die 

Ersteinschätzung zur Anwendbarkeit und Vollständigkeit der EASA-Anforderungen für 

Vertiports zusammen und nimmt eine Zuordnung zu den definierten Vertiporttypen  vor. 

Tabelle 4: Ersteinschätzung zur Anwendbarkeit der EASA -Anforderungen für  Vertiports im städtischen Raum  

Infrastruktur -
element  

Allgemeine Anforderungen  
der EASA PTS -VPT-DSN10  

Ersteinschätzung zur  
Anwendbarkeit und Vollständigkeit  

Start - und Landefläche  

Endanflug- und 
Startfläche (FATO) 

Abmessungen:  Mind. 1.5 * Design D  
 
Hindernisfreiheit 

Ja 

Sicherheitsfläche 

Ausdehnung: Vom Rand der FATO 
mindestens 3 m oder 0.25 * Design D  
 
Hindernisfreiheit 

Ja 

Aufsetz- und 
Abhebefläche (TLOF) 

Abmessungen: Mind. 0.83 * Design D; 
mind. 1 * Design D für erhöhte Vertiports  
 
Hindernisfreiheit 

Ausreichende Tragfähigkeit, um eine 
dynamische Last von 2,5 * MTOM 
aufnehmen zu können 

Ja mit einer Mindestabmessung von  
1 * Design D 

Markierungstypen 

- Wind direction indicator  
- Vertiport identification marking  
- FATO identification marking  
- Maximum allowable mass marking 
- D-value marking 
- FATO perimeter marking or markers 
- FATO designation markings  
for runway-type FATOs 
- Aiming point marking  
- TLOF perimeter marking 
- Touchdown positioning  
marking (TDPM) 
- Obstacle sector marking 
- Vertiport name marking  
- Flight path alignment guidance marking  

Ja: 
- Wind direction indicator  
- Vertiport identification marking (flexibel , siehe 
Abschnitt 0)  
- FATO identification marking (optional , erforderlich 
bei mehreren FATOs )  
- Maximum allowable mass marking (optional , 
erforderlich bei Massenbeschränkung, bspw. auf 
einem erhöhten Vertiport )  
- D-value marking (optional , erforderlich bei 
Größenb eschränkung  für  eVTOL)  
- FATO perimeter marking or markers 
- FATO designation markings for runway-type FATOs 
(nicht anwendbar, da Runway-Type FATOs im urbanen 
Raum kaum umsetzbar sind) 
- Aiming point marking (optional , erforderlich wenn 
die FATO nicht mit einer Touchdown Position 
Marking ausgestattet ist , d.h. ein Aufsetzen des 
eVTOL innerhalb der FATO nicht gestattet ist ) 
- TLOF perimeter marking 
- Touchdown positioning marking  
- Obstacle sector marking (nicht anwendbar, da 
omnidirektionale An- und Abflüge im urbanen Raum 
kaum umsetzbar sind) 
- Vertiport name marking  
- Flight path alignment guidance marking (optional , 
ggf. erforderlich um dezidierte An - und Abflug -
richtungen anzuzeigen )  

 
10  Anforderungen an die Dimensionierung basieren in der Regel auf dem D-Wert des maßgebenden eVTOL (Design D), d.h. dem 

Durchmesser des kleinsten Kreises, welcher die komplette Struktur des Luftfahrzeugs inkl. der Rotoren umfasst. 
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Infrastruktur -
element  

Allgemeine Anforderungen  
der EASA PTS -VPT-DSN10  

Ersteinschätzung zur  
Anwendbarkeit und Vollständigkeit  

Befeuerungstypen 

-Vertiport beacon  
- Approach lighting system 
- Flight path alignment guidance lighting 
system 
- Visual alignment guidance system 
- Visual approach slope indicator 
- FATO lighting systems 
- Aiming point lights  
- TLOF lighting system 
- Vertiport identification marking lighting  

Ja: 
- Vertiport beacon (optional  & flexibel, ggf. 
erforderlich um die Lage des Vertiports zu 
verdeutlichen, die Nähe zu weiteren Vertiports 
kann dezidierte Licht signale erforderlichen )  
- Approach lighting system (nicht anwendbar, da die 
Installation von Anflugbefeuerungssystemen im urbanen 
Raum kaum umsetzbar ist) 
- Flight path alignment guidance lighting system 
(optional , erforderlich um eine dezidierte 
Anflugrichtungen ohne Anflugbefeuerungs -
system auf große Distanz anzuzeigen )  
- Visual alignment guidance system (optional  ggf. 
erforderlich um dezidierte An - und Abflug -
richtungen im Nahbereich der FATO anzuzeigen )  
- Visual approach slope indicator (optional  
erforderlich um einen dezidierten Anflugwinkel 
anzuzeigen )  
- FATO lighting systems 
- Aiming point lights (optional , erforderlich wenn die 
FATO nicht mit einer Touchdown Position Marking 
mit dazugehöriger Befeuerung ausgestattet ist )  
- TLOF lighting system 
- Vertiport identification marking lighting  

Schutz gegen die 
Effekte von 
Rotorabwind 

Die Sicherheitsfläche umgebende 
Schutzfläche unter Berücksichtigung von 
zulässigen Windgeschwindigkeiten 

Ja unter Berücksichtigung zulässiger Limits, 
luftfahrzeugspezifischer Anforderungen sowie möglichen 
Risikominderungsmaßnahmen 

Hindernisbegrenzung  

Protected side slope 
Hindernisfreie Fläche mit einer Neigung 
von 45°, welche sich bis auf eine Höhe 
von 10 m über FATO erstreckt  

Ja 

An- und Abflugfläche 

Neigungskategorien 
Kategorie A: Neigung 4,5% 
Kategorie B: Neigung 8% und 16 %  
Kategorie C: Neigung 12,5 % 
Aufweitung und Gesamtbreite 
Tagbetrieb: 10% und 7 * Design D  
Nachtbetrieb: 15% und 10 * Design D  

Ja: 
- Maximale Neigung 12,5% 
- Aufweitung 10%/15% (Tag -/  Nachtflugbetrieb) 
- Gesamtbreite 7*D/10*D (Tag -/  Nachtflugbetrieb) 

Seitliche 
Übergangsfläche 

Neigung 50% bis zu einer Endhöhe von 
45 m 
Lediglich bei Anwendung von An- und 
Abflugverfahren mit lateralem Element 

Ja 

Hindernisfreies 
Volumen 

Gestaltung in Abhängigkeit von 
luftfahrzeugspezifischen Anforderungen; 
Referenzvolumen mit Höhe 100' 

Ja mit betrieblichen Auswirkungen 

Rollbahnsystem  

Rollbahn 

Breite: 2 * Fahrwerksbreite des eVTOL 
oder (falls geringer) ausreichend, um die 
Bewegung des Fahrwerks inkl. lateralen 
Abweichungen im Rollen abzudecken11 

Ausreichende Tragfähigkeit, um eine 
statische Last von 1 * MTOM aufnehmen 
zu können 

Ja 

Rollkorridor 
Breite: 1,5 * Gesamtbreite des eVTOL 
 
Hindernisfreiheit 

Ja 

 
11  Eine quantitative Einordnung der lateralen Abweichung des Fahrwerks während des Rollens wird in den EASA PTS nicht 

vorgenommen. Daher wird hier ein Wert von 1,5 m gemäß Rollbahnanforderungen in ICAO Annex 14, Vol. I, Paragraph 3.9.3 
bzw. EASA CS ADR-DSN.D.240 angenommen. 
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Infrastruktur -
element  

Allgemeine Anforderungen  
der EASA PTS -VPT-DSN10  

Ersteinschätzung zur  
Anwendbarkeit und Vollständigkeit  

Korridor für den 
Schwebeflug 

Breite: 2,0 * Gesamtbreite des eVTOL 
 
Hindernisfreiheit 

Ja mit betrieblichen Auswirkungen 

Markierungstypen 

- VTOL-capable aircraft taxiway markings 
and markers  
- VTOL-capable aircraft air taxi-route 
markings and markers 

Ja 

Befeuerungstypen - VTOL-capable aircraft taxiway/air taxi -
route lighting  Ja 

Luftfahrzeugabstellpositionen  

Standplatz 
(D-Value-Based 
eVTOL mit Wenden im 
Schwebeflug) 

Durchmesser: 1,2 * D mit einer 
Schutzfläche, welche sich bis zu einer 
Entfernung von 0,4 D vom Rand des 
Standplatzes erstreckt 
 
Ausreichende Tragfähigkeit, um eine 
dynamische Last von 2,5 * MTOM 
aufnehmen zu können 

Ja mit betrieblichen Auswirkungen 

Standplatz 
(Geometrie-Based 
eVTOL ohne Wenden 
im Schwebeflug) 

Abmessung: Gewährleistung eines 
Mindestabstandes von 3 m um das eVTOL 
 
Ausreichende Tragfähigkeit, um eine 
statische Last von 1 * MTOM aufnehmen 
zu können 

Ja 

Markierungstypen - VTOL-capable aircraft stand markings 
- Apron safety lines Ja 

Befeuerungstypen - VTOL-capable aircraft stand 
floodlighting  Ja 

 

II.1.4.2  In nachfolgenden Kapiteln erfolgt eine detaillierte Beschreibung der Dimensionierung 

luftseitiger Infrastruktur inklusive der Hindernisfreiheitsanforderungen und 

erforderlichen optischen Hilfen. 

II.2  Dimensionierung der luftseitigen I nfrastruktur  

II.2.1  Überblick  
 

II.2.1.1  Planung und Umsetzung luftseitiger Infrastruktur stellen eine multidimensionale 

Herausforderung dar, die sowohl regulatorische und technische als auch betriebliche 

Aspekte vereint. Die Regulierungsbehörden definieren dabei Planungsvorgaben und 

dazugehörige Leitlinien, um einen sicheren und effizienten Flugbetrieb gewährleisten zu 

können.  

II.2.1.2  Vertiport folgen unabhängig von Größe und Kapazität einer einheitlichen Grundstruktur, 

die wesentliche Bestandteile umfasst. Der zentrale Bestandteil ist die Endanflug- und 

Startfläche (FATO). Insbesondere auf kleinen Vertistops kann diese gleichzeitig als 

Aufsetz- und Abhebefläche (TLOF) dienen und zur Abstellung und Abfertigung des 

eVTOL genutzt werden. Auf größeren Vertiports und Vertihubs ist ein Rollbahnsystem 
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erforderlich, um eine Anbindung an dezidierte Luftfahrzeugabstellpositionen zu 

gewährleisten. 

II.2.1.3  Nachfolgende Tabelle 5 weist den grundlegenden, luftseitigen Infrastrukturelement en 

eines Vertiports einen Anwendungszweck sowie Referenzanforderungen auf Basis der 

in Tabelle 4 gelisteten allgemeinen Anforderungen sowie des Referenzluftfahrzeugs der 

ICAO VFIWG12 zu. In Abhängigkeit der spezifischen betrieblichen Anforderungen erfolgt 

die Auslegung auf Basis dezidiert festgelegter Referenzluftfahrzeuge.  

Tabelle 5: Spezifische Anforderungen an  die  luftseitige Vertiportinfrastruktur   

 

II.2.1.4  In vorgegebenen städtischen Räumen werden aufgrund des begrenzten Platzangebots 

sowohl am Boden als auch auf Dachflächen lediglich Vertiports begrenzter Größe 

 
12  Das Referenzluftfahrzeug der ICAO VFIWG basiert auf einem D-Wert von 16,9 m, einer Gesamtbreite von 16,7 m, einer 

Fahrwerksbreite von 3,5 m und einer Masse von 3,475 t [20] . Es sei darauf hingewiesen, dass sich das sogenannte Foundation 
Document der VFIWG derzeit in der Entwicklung befindet und Änderungen nicht ausgeschlossen werden können. 

Element  Anwendungszweck  Spezifische Anforderung  

Start - und Landebereich  

Endanflug- und 
Startfläche (FATO) 

Hindernisfreie Fläche zur 
Gewährleistung eines sichereren 
Endanflugs sowie eines sicheren 

Starts und, falls erforderlich, 
Startabbruchs 

Länge und Breite: 1,5 * D = 25,4 m  
 

Hindernisfreiheit 

Sicherheitsfläche 
Hindernisfreie Fläche zum Schutz des 
eVTOL bei Abweichungen während 

Start und Landung 

Ausdehnung von Rand der FATO: 0,25 * D = 4,2 
m 
 

Hindernisfreiheit 

Aufsetz- und 
Abhebefläche (TLOF) 

Hindernisfreie und tragfähige Fläche 
zur Gewährleistung eines sicheren 

Aufsetzens und Abhebens des eVTOL 

Länge und Breite: 1,0 * D = 16,9 m  
 

Hindernisfreiheit 
 

Ausreichende Tragfähigkeit, um eine dynamische 
Last von 2,5 * MTOM = 8 ,7 t aufnehmen zu 

können 
Rollbahnsystem und Abstellposition  

Rollbahn 
Tragfähige Fläche zur Gewährleistung 
eines sicheren Rollens bzw. Schlepps 

des eVTOL 

Breite: 2 * Fahrwerksbreite des eVTOL = 6,5 m 
 

Ausreichende Tragfähigkeit, um eine statische 
Last von 1 * MTOM = 3,5 t aufnehmen zu können  

Rollkorridor 
Hindernisfreie Fläche zur 

Gewährleistung eines sicheren Rollens 
bzw. Schlepps des eVTOL 

Breite: 1,5 * Gesamtbreite des eVTOL = 25,1 m  
 

Hindernisfreiheit 

Korridor für den 
Schwebeflug 

Hindernisfreie Fläche zur 
Gewährleistung eines sicheren 

Schwebeflugs des eVTOL 

Breite: 2,0 * Gesamtbreite des eVTOL = 33,4 m  
 

Hindernisfreiheit 

Standplatz 
(Geometrie-Based 

eVTOL ohne Wenden 
im Schwebeflug) 

Hindernisfreie Fläche zur 
Gewährleistung eines sicheren Rollens 

oder Schlepps des eVTOL in den 
Standplatz 

Abmessung: Gewährleistung eines 
Mindestabstandes von 3 m um das eVTOL 

 
Ausreichende Tragfähigkeit, um eine statische 

Last von 1 * MTOM = 3,5 t aufnehmen zu können  

Standplatz 
(D-Value-Based 

eVTOL mit Wenden im 
Schwebeflug) 

Hindernisfreie Fläche zur 
Gewährleistung eines sicheren 

Schwebeflugs des eVTOL in den 
Standplatz bzw. beim Drehen auf dem 
Standplatz und Verlassen desselben 

Durchmesser: 1,2 * D =20,3 m mit einer 
Schutzfläche, welche sich vom Rand des 

Standplatzes auf 0,4 * D = 6,8 m erstreckt  
 

Ausreichende Tragfähigkeit, um eine dynamische 
Last von 2,5 * MTOM = 8,7 t aufnehmen zu 

können 
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entstehen, vgl. Typen Vertiports und Vertistops in Kapitel II.1.3 . Im Nachfolgenden wird 

der Fokus dementsprechend auf Vertiports mit einer FATO sowie als Option mit 

einzelnen Abstellpositionen liegen.  

II.2.2  Start -  und Lande bereich  
 

Endanflug - und Startfläche (Final Approach and Take -Off Area, FATO)  

II.2.2.1  Der Start- und Landebereich eines Vertiports umfasst insbesondere die Endanflug- und 

Startfläche (Final Approach and Take-Off Area, FATO), welche von einer 

Sicherheitsfläche (Safety Area) umgeben ist und von welcher das eVTOL den Steigflug 

beginnt bzw. auf welcher der Sinkflug endet. Dazugehörige Hindernisfreiheits-

anforderungen werden in nachfolgendem Kapitel II.3  dezidiert diskutiert.  

II.2.2.2  Die Gestaltung der FATO kann sowohl quadratisch als auch rechteckig (als sogenannte 

Runway-Type FATO) erfolgen, vgl. Abbildung 3 [19] . Daraus ergeben sich betriebliche 

Auswirkungen abhängig vom Leistungsvermögen des spezifischen eVTOL.  

II.2.2.3  Im Allgemeinen dient d ie FATO der Gewährleistung eines sicheren Starts sowie, im Falle 

eines kritischen Fehlers vor Erreichen des sogenannten Startentscheidungspunktes 

(Take-Off Decision Point, TDP), des Startabbruchs.  

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung von Start und Startabbruch eines eVTOL 

II.2.2.4  Eine platzsparende quadratische FATO, vgl. Abbildung 3 links, erfordert ein vertikales 

(oder rückwärtiges) Segment am Anfang des Startverfahrens. Im Falle eines kritischen 

Fehlers vor Erreichen des TDP erfolgt der Startabbruch innerhalb der FATO. Nach 

Erreichen des TDP geht das eVTOL in den Vorwärtsflug über; im Falle eines kritischen 

Fehlers wird der Startvorgang mit gemindertem Leistungsvermögen fortgesetzt. 

II.2.2.5  Eine rechteckige FATO (mittig in Abbildung 3) oder Runway-Type FATO (Abbildung 3 

rechts) erlaubt einen Startabbruch jenseits des Startpunkts. Hinsichtlich der 

Flugeigenschaften ist eine Runway-Type FATO der quadratischen FATO in jedem Fall 
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überlegen, da auf geringer Höhe beschleunigt werden kann, was zu einem effizienten 

Aufbau von Geschwindigkeit und Flughöhe führt . 

II.2.2.6  Im urbanen Raum muss mit begrenztem Platz bei erheblicher Flächenkonkurrenz 

umgegangen werden, so dass auf Vertiports insbesondere die quadratische FATO zur 

Anwendung kommen wird. Diese ist regulatorisch und flugbetrieblich ausreichend; je 

nach Leistungsvermögen des spezifischen eVTOL können allerdings betriebliche 

Auswirkungen bzgl. der zulässigen Nutzlast oder verfügbaren Reichweite die Folge sein. 

Dies liegt in der erhöhten Leistungsanforderung bzw. dem erhöhten Energiebedarf 

während des Starts begründet13. 

II.2.2.7  Gemäß Tabelle 5 sollte die FATO eine Länge und Breite von 25,4 m aufweisen. Um 

Abweichungen bei Start und Landung bspw. aufgrund herausfordernder 

Windbedingungen Rechnung zu tragen, umgibt die FATO eine hindernisfreie 

Sicherheitsfläche von 0,25 * D = 4,2 m. Die daraus resultierende FATO ist in 

nachfolgender Abbildung 4 dargestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass die FATO 

aufgrund der verfügbaren Fläche kleiner ausfallen kann, einige eVTOL-Typen dann aber 

ggf. darauf nicht operieren können. 

 
Abbildung 4: Exemplarische TLOF und FATO mit dazugehöriger Sicherheitsfläche  

 
13  Siehe auch Fußnote 6 auf Seite 33. 
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Abbildung 6: Schematische Darstellung der Geschwindkeitskonturen von Rotorabwind  

II.2.2.19  Je nach Antriebssystem können demnach auch deutlich höhere Windgeschwindigkeiten 

auftreten, allerdings nicht zwingend gleichmäßig um das eVTOL verteilt, sondern ggf. 

in einer gerichteten Form, bspw. entlang der Luftfahrzeugachse nach vorn und hinten. 

Um einen herstellerunabhängigen Betrieb gewährleisten zu können, muss der relevante 

Mix an eVTOL-Typen Berücksichtigung finden. Abbildung 6 fasst die Ausdehnungs-

charakterisk der Geschwindigkeitskonturen unterschiedlicher eVTOL-Designkonzepte 

zusammen (vgl. [20] ). Mittels Verfahren zur Vorgabe der Ausrichtung der eVTOL auf 

der FATO/TLOF sowie der bedarfsgerechten Errichtung von Windschutzeinrichtungen 

(Windschutzzäune oder -wände) kann ein sicherer Betrieb auf limitierter Fläche in einem 

urbanen Raum erreicht werden. 

II.2.2.20  Kleine Vertiports, insb. solche des Typs Vertistop, vgl. Kapitel II.1.3 , benötigen für den 

Betrieb insb. eine FATO/TLOF-Kombination, welche ebenfalls für das Parken sowie die 

Bodenabfertigung des eVTOL genutzt wird, sowie ein Terminal, siehe Kapitel II.5 . 

Rollbahnen und dedizierte Abstellpositionen werden insb. auf größeren Vertiports 

benötigt. 

II.2.3  Rollbahnsystem  und Abstellpositionen  
 

Rollbahnen und dazugehörige hindernisfreie Korridore  

II.2.3.1  Das Rollbahnsystem dient der Verbindung der einzelnen Vertiportelemente, insb. des 

Start- und Landebereichs mit dem Vorfeld, auf welchem Abstellpositionen für das 

Parken und die Bodenabfertigung der eVTOL ausgewiesen sind. Schematisch dargestellt 

in Abbildung 7 kann die Bewegung des eVTOL auf dem Vertiport grundsätzlich im 
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Schwebeflug sowie am Boden, d.h. rollend oder geschleppt, erfolgen. Die TLOF für das 

Aufsetzen und Abheben liegt dementsprechend innerhalb des Standplatzes bzw. 

innerhalb der FATO. 

 
Abbildung 7: Bewegung des eVTOL auf dem Vertiport  (linkes:  Schwebeflug , rechts: am Boden) [21]  

II.2.3.2  Es kann außerdem betrieblich vorteilhaft sein, die TLOF zwischen FATO und Standplatz 

anzulegen. Dies erlaubt dem eVTOL, die FATO nach der Landung schnellstmöglich,  

d.h. schwebend, zu verlassen. Gleichzeitig bewegt es sich rollend oder geschleppt in 

den Standplatz, wodurch negative Rotorabwindeffekte im Bereich der 

Bodenabfertigungseinrichtungen vermieden werden. 

II.2.3.3  Gemäß den in Tabelle 5 angegebenen Referenzwerten wird für das Rollen und 

Schleppen am Boden eine Rollbahn benötigt, welche eine Breite von 6,5 m und 

Tragfähigkeit von 3,5 t aufweist.  

II.2.3.4  Die genannte Rollbahnbreite basiert auf einer Fahrwerksbreite von 3,5 m des 

Referenzluftfahrzeugs der ICAO VFIWG [19] . Für die Rollbahn fordern die EASA PTS die 

doppelte Fahrwerksbreite oder, falls dieser Wert geringer ausfällt, eine ausreichende 

Breite, um das Fahrwerk inkl. einer lateralen Abweichung im Rollen aufnehmen zu 

können [1] . Eine Quantifizierung der lateralen Abweichung wird in den EASA PTS nicht 

vorgenommen, kann aber in Anlehnung an die Anforderungen der ICAO und EASA für 

Flächenluftfahrzeuge mit einer Fahrwerksbreite unter 4,5 m  mit 1,5 m beiderseits der 

Rollbahnmittellinie angenommen werden [22]  [23] . Daraus resultiert eine 

Rollbahnbreite von 3,5 m + 2 * 1,5 m = 6,5 m, die geringer ist als die doppelte 

Fahrwerksbreite = 7 m.  Eine exemplarische Rollbahn ist in Abbildung 8 dargestellt. 

II.2.3.5  Zudem ist ein hindernisfreier Korridor mit einer Breite von 25,1 m erforderlich, um bei 

einer lateralen Abweichung von der vorgegebenen und markierten Rollbahnmittellinie 

eine Kollision zu vermeiden. 

II.2.3.6  Für den Schwebeflug ist keine tragfähige Rollbahn nötig. Dennoch muss der Boden 

unter dem Schwebeflugweg widerstandsfähig gegen die Auswirkungen des 

Rotorabwindes sein. Mit einer Breite von 33,1 m muss der hindernisfreie Korridor größer 

dimensioniert sein, um lateralen Abweichungen, welche im Vergleich zum Rollen und 
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Abbildung 9: Exemplarische eVTOL-Standplätze basierend auf dem  D-Wert  der Luftfahrzeuge  

 
Abbildung 10 : Exemplarische eVTOL-Standplätze folglich des Geometry -based Ansatzes  
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II.3.1.4  Die Hindernisbegrenzung dient in erster Linie dem Schutz des eVTOL bei Start und 

Landung und muss an die entsprechenden Verfahren und dazugehörigen 

Leistungsvermögen der eVTOL angepasst werden. Die möglichen Startverfahren von 

eVTOL sind in Abbildung 11 dargestellt [24] . Grundlegendes Prinzip ist der Aufbau von 

Geschwindigkeit, Steigrate und Höhe nach Start von der FATO. Der Start selbst endet 

per Definition bei Erreichen der sogenannten Take-Off Safety Speed VTOSS und einem 

positiven Steiggradienten, insb. nach möglichem Höhenverlust aufgrund eines kritischen 

Fehlers nach TDP und entsprechender Minderung des Leistungsvermögens des eVTOL. 

II.3.1.5  Grundsätzlich führt ein Start mit einer geringen Steigrate, von einem ebenerdigen oder 

erhöhten Vertiport, siehe mittig bzw. oben in Abbildung 11, zum effizientesten Aufbau 

von Geschwindigkeit und Flughöhe. Der Schutz des eVTOL erfolgt hierbei durch die 

sogenannte Abflugfläche. Analog gilt dies für den Anflug auf den Vertiport und den 

Schutz durch die Anflugfläche. Diese Hindernisbegrenzungsflächen sind in Kapitel II.3.2  

beschrieben. Nach Aussage der OEM sind flache Steigflüge und Landeanflüge von der 

bzw. auf die FATO im Hinblick auf die Leistungsvermögen der einzelnen eVTOL in jedem 

Fall vorteilhaft. Dies kann aber in einer urbanen Umgebung aufgrund der gegebenen 

Hindernissituation praktisch ausgeschlossen sein und die Errichtung eines Vertiports in 

erhöhter Lage, d. h. auf einem Gebäude, erfordern. 

 
Abbildung 11 : Mögliche Startverfahren für eVTOL 

II.3.1.6  Alternativ kann eine hindernisreiche Umgebung ein vertikales Segment am Anfang  

des Start- bzw. Ende des Landeverfahrens erfordern, siehe Abbildung 11 unten.  

Hierbei werden die An- und Abflugflächen angehoben, um die Hinderniskulisse 
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II.3.2.6  Bei Bedarf, bspw. aufgrund der Hindernissituation oder zur Vermeidung eines Überflugs 

lärmsensitiver Bereiche, können die An- und Abflugflächen mit Kurven18 versehen 

werden. 

Seitliche Übergangsflächen  

II.3.2.7  Gemäß EASA PTS können seitliche Übergangsflächen etabliert werden, wenn das 

Startverfahren des eVTOL ein laterales Element enthält. Solch ein laterales Element 

kann wiederum erforderlich sein, um die Sichtbarkeit der FATO während des 

Startverfahrens von einer quadratischen FATO zu ermöglichen, siehe linke und mittige 

Darstellung in Abbildung 13 [19] . Einige Hersteller planen, die Sichtbarkeit der FATO 

bei Startabbruch und Landung mittels Kamerasystem und/oder entsprechend 

angebrachten Fenster zu gewährleisten, so bspw. Archer und Autoflight. Um allerdings 

herstellerunabhängig operieren zu können, sollten laterale Elemente berücksichtigt und 

seitliche Übergangsflächen zum Schutz des eVTOL während eines solches Manövers 

vorgesehen werden. 

 
Abbildung 13 : Vertikalverfahren nach VFIWG  

II.3.2.8  Die seitlichen Übergangsflächen setzen am Rand der Sicherheitsfläche um die FATO an 

und erstrecken sich mit einer Neigung von 50% bis zu einer Höhe von 45 m über der 

Höhe der FATO. 

II.3.3  Hindernisfreie Volumen  
 

II.3.3.1  Mit einer Anhebung der An- und Abflugflächen, um die umgebende Hinderniskulisse zu 

überragen, muss der vertikale Steig- und Sinkflug am Anfang des Starts bzw. am Ende 

der Landung geschützt werden. Dies erfolgt mittels eines hindernisfreien Volumens, 

 
18  Die Kurven sollten einen Radius von mindestens 270 m haben, wobei die Summe aus dem Radius der ersten Kurve und der 

Länge des geraden Abschnitts zwischen Sicherheitsfläche der FATO und Kurve mindestens 575 m betragen soll. Vor weiteren 
Kurven sollten gerade Segmente mit einer Länge von mindestens 150 m vorhanden sein [27] . 



Ausgestaltung von Vertiports in Städten Bundesministerium für Verkehr 

 - 57 - Abschlussbericht 
 Version 1.1 

welches das sogenannte VTOL-Verfahrensvolumen umgibt, das wiederum im 

Zertifizierungsprozess der eVTOL seitens der OEM beschrieben werden kann19. 

 
Abbildung 14 : Schematische Darstellung der Referenzvolumen aus den EASA PTS  VPT-DSN [1]  

II.3.3.2  Solange spezifische VTOL-Verfahrensvolumen unbekannt sind, kann das 

Referenzvolumen gemäß MoC zu den EASA SC-VTOL [24]  in Verbindung mit dem 

dazugehörigen hindernisfreien Volumen nach EASA PTS [1]  als aktuell einzig verfügbare 

Planungsgrundlage zur Anwendung kommen, siehe schematische Darstellung in blau 

bzw. grün in Abbildung 14. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass die Höhe des 

vertikalen Segments aufgrund des damit verbundenen Energieverbrauchs und im 

Hinblick auf den möglichen Einfluss auf Abflugmasse und Reichweite auf das 

Mindesterforderliche zu begrenzen sind20. 

 
19  Die Zertifizierung eines VTOL-Verfahrens seitens der OEM ist nicht zwingend vorgeschrieben, kann aber die Nutzbarkeit des 

entsprechenden VCA für einzelne Vertiports einschränken. 
20  Es gilt zu beachten, dass die Batterietechnologie einer steten Weiterentwicklung unterworfen ist und dass davon auszugehen 

ist, dass das Leistungsvermögen von VCA in der Zukunft entsprechend gesteigert werden kann, siehe Ausführungen und 
Fußnote in Kapitel II.1.2 . 
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II.3.4  Freiflächen  
 

II.3.4.1  Wie in Abbildung 11 schematisch dargestellt, endet der Start per Definition mit dem 

Erreichen der sogenannten Take-Off Safety Speed vTOSS und einem positiven 

Steiggradienten. Dies erfolgt in der Regel jenseits des Endes der FATO, welche 

insbesondere den möglichen Startabbruch vor Erreichen des TDP abdecken soll.  

II.3.4.2  Eine Freifläche (Clearway) zwischen Sicherheitsfläche der FATO und Beginn der 

aufsteigenden An- und Abflugfläche dient dabei der effizienten Beschleunigung des  

eVTOL jenseits der FATO ohne Steigrate. Dies kann wiederum über einer Freifläche auf 

Höhe der FATO sowie in Verbindung mit angehobenen An- und Abflugflächen und der 

Anwendung eines hindernisfreien Volumens erfolgen. 

II.3.4.3  Die Freifläche ist dabei insbesondere frei von aufragenden Hindernissen zu halten. 

Ausgenommen sind brechbare Objekte, welche aufgrund ihrer Funktion im Bereich der 

Freifläche installiert sein müssen, bspw. Elemente der Anflugbefeuerung, falls 

vorhanden. 

II.4  Optische Hilfen  

II.4.1  Überblick  
 

II.4.1.1  Optische Hilfen dienen im Allgemeinen der Orientierung der Piloten, indem sie definierte 

Flächen und deren Begrenzung anzeigen sowie weitere Informationen vermitteln. 

Optische Hilfen umfassen in erster Linie Markierungen und Befeuerungselemente, 

welche insbesondere bei Nachtflugbetrieb erforderlich sind. Darüber hinaus kommt auf 

Flugplätzen Beschilderung zur Anwendung. Diese ist allerdings nicht Bestandteil der 

EASA PTS. 

II.4.1.2  Es sei angemerkt, dass optischen Hilfen, welche insbesondere den Piloten zur 

Orientierung und Übermittlung von Informationen dienen , nicht mehr zweckmäßig und 

erforderlich sind, sollte der Betrieb von eVTOL zukünftig unbemannt erfolgen. Optische 

Hilfen, insb. Markierungen und Flutlichtbeleuchtung, blieben dann trotzdem für eine 

sichere Bodenabfertigung relevant. 

II.4.1.3  Funktion und Informationsgehalt einzelner Markierungs- und Befeuerungselemente sind 

in Tabelle 9 zusammengefasst [1] . Hier erfolgt zudem eine Beschreibung allgemeiner 

Anforderungen nach EASA PTS sowie eine Einschätzung der Anwendbarkeit für 

Vertiports im urbanen Umfeld auf Basis von Vorgabenrecherche, Projekterfahrung und 

Interviews mit den OEM. Es sei darauf hingewiesen, dass die Aussagekraft der OEM 

bzgl. einzelner Markierungs- und Befeuerungselemente im Allgemeinen sehr begrenzt 

ist. 
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EASA-
Referenz  Bezeichnung  Funktion  und 

Informationsgehalt  

Allgemeine 
Anforderungen  

der EASA  
PTS-VPT-DSN 

Einschätzung zur 
Anwendbarkeit  für 

Vertiports im 
urbanen Raum  

E.610 Obstacle Sector 
Marking 

Information über die 
Hindernissituation in 
der Umgebung des 

Vertiports 

Rot-weiße 
schachbrettartige 

Markierung 

Nein, omnidirektionale 
An- und Abflüge sind 

im urbanen Raum 
nicht umsetzbar. 

 
Stattdessen werden 
dezidierte An- und 

Abflugrichtungen zur 
Anwendung kommen. 

Optische Hilfen im Rollbahn system  

E.630 
VTOL-Capable Aircraft 
Taxiway Markings and 

Markers 

Identifikation der 
Mittellinie und des 

Randes der Rollbahn 

Gelbe durchgehende 
Markierung (befestigte 

Rollbahn) 
bzw. gelbe und blaue 

Kennzeichnung 
(unbefestigte 

Rollbahn) 

Ja, auf Vertiports und 
Vertihubs 

E.640 
VTOL-Capable Aircraft 

Air Taxi-Route 
Markings and Markers 

Identifikation der 
Mittellinie und des 

Randes des 
Schwebeflugwegs 

Gelbe durchgehende 
Markierung 
(befestigter 
Untergrund) 

bzw. gelbe und blaue 
Kennzeichnung 
(unbefestigter 
Untergrund) 

Ja, auf Vertiports und 
Vertihubs 

E.830 
VTOL-Capable Aircraft 

Taxiway /  Air Taxi-
Route Lighting 

Identifikation der 
Mittellinie und des 

Randes der Rollbahn 
bzw. des Schwebe-
flugwegs bei Nacht 

Grüne und blaue 
Feuer 

Ja, auf Vertiports und 
Vertihubs und bei 
Nachtflugbetrieb 

Optische Hilfen für den Luftfahrzeugs tand pl atz  

E.650 VTOL-Capable Aircraft 
Stand Markings 

Information über 
Mittellinie und 

Ausdehnung des 
Standplatzes 

Gelbe durchgezogene 
Markierung 

Ja, auf Vertiports und 
Vertihubs 

E.660 Apron Safety Lines 

Abgrenzung von 
Bereichen für den 

Boden- und 
Luftverkehr 

Typischerweise rote 
durchgehende 

Markierung 

Ja, auf Vertiports und 
Vertihubs 

E.810 & 
E.820 

VTOL-Capable Aircraft 
Stand Floodlighting 

Ausleuchtung der 
Vorfeldbereiche und 

Standplätze bei Nacht 

Ausreichende 
Beleuchtung, 

Minimierung von 
Blendeffekten und 
Schattenbildung 

Ja, auf Vertiports und 
Vertihubs und bei 
Nachtflugbetrieb 

Legende  

 Anwendbar und erforderlich unter der Annahme eines Betriebs bei Tag und Nacht 

 Anwendbar und bei Bedarf erforderlich (abhängig vom Vertiporttyp, dem betrieblichen Konzept sowie 
eventueller infrastruktureller Beschränkungen) 

 Begrenzt anwendbar im urbanen Umfeld 

 Nicht (oder nur in Ausnahmefällen) anwendbar im urbanen Umfeld  

 































Ausgestaltung von Vertiports in Städten Bundesministerium für Verkehr 

 - 76 - Abschlussbericht 
 Version 1.1 

II.6.1.13  Je nach Anschlussmöglichkeit an das öffentliche Stromnetz sind ggf. weitere 

Installationen  bei der Planung zu berücksichtigen. Ist beispielsweise vor Ort kein 

Anschluss an das Mittelspannungsnetz, sondern nur mit geringerer 

Netzanschlussleistung möglich, so bieten einige Hersteller technische Lösungen an, bei 

denen Pufferspeicher genutzt werden, um trotzdem Schnelladeprozesse zu 

ermöglichen. Da diese Speicher nach dem Ladevorgang zunächst erneut 

wiederaufgeladen werden müssen, ist ein Einsatz vornehmlich auf Vertistops oder 

kleineren Vertiports mit geringem Luftverkehrsaufkommen zu erwarten. 

II.6.1.14  Generell sind alle Ladeeinrichtungen inklusive der Trafostationen sowie ggf. zusätzliche 

Aufbauten so zu planen, dass diese gut zugänglich sind und keine Beeinträchtigungen 

des Flugbetriebs (Hindernisfreiheit) bzw. für den Roll - und Schleppverkehr sowie für alle 

anderen Betriebsabläufe im Bereich des Standplatzes verursachen. 

II.6.2  Rettungs -  und Feuerlöschwesen  
 

II.6.2.1  Um auf sicherheitsrelevante Vorfälle vorbereitet zu sein, sind Notfallpläne für Vertiports 

zu erstellen oder bestehende Pläne entsprechend zu erweitern. Diese umfassen klare 

Kommunikations- und Alarmierungswege sowie die Bereitstellung von geschultem 

Personal und geeigneter Ausrüstung. Durch die Kombination von regulatorischen 

Anforderungen und spezifischen Anpassungen für Vertiports wird ein hohes Maß an 

Sicherheit bei gleichzeitig effizientem Betrieb gewährleistet. Besonders die Feuerlösch- 

und Rettungsdienste spielen eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit 

an Vertiports. Da der Betrieb von eVTOL mit spezifischen Risiken verbunden ist, 

unterliegen diese Sicherheitsdienste strengen regulatorischen Vorgaben.  

II.6.2.2  Die Anforderungen und Reaktionszeiten für Feuerlösch- und Rettungsdienste basieren 

auf den Richtlinien des ICAO-Annex 14 Volume 1 und 2, des ICAO Heliport Manuals 

sowie des ICAO Airport Service Manuals. Diese Rahmenwerke definieren sowohl die 

allgemeinen Anforderungen als auch die geforderten Reaktionszeiten. Ein 

entscheidender Unterschied wird hierbei noch zwischen einem bodennahen 

Heliport/Vertiport und einem erhöhten Heliport/Vertip ort gemacht.  

II.6.2.3  Bei der bodennahen Variante liegt die maximal zulässige Reaktionszeit bei 2 Minuten. 

Dieser Zeitraum umfasst die Alarmierung, die Mobilisierung des Personals und den 

Beginn der Lösch- oder Rettungsmaßnahmen.  

II.6.2.4  Für Vertiports, die sich auf erhöhten Plattformen befinden, gelten noch strengere 

Vorgaben. Hier muss die Reaktionszeit auf 15 Sekunden reduziert werden. Dies ist nur 

durch den Einsatz von automatisierten Löschsystemen möglich, die sofort nach 

Detektion eines Brandes aktiviert werden. Diese Systeme sind speziell auf die 
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II.6.3.4  Die Integration von Vertip orts in bereits vorhandene Sicherheitsstrukturen an 

bestehenden Flugplätzen, wie Flughäfen, Landeplätzen oder Hubschrauberlandeplätze, 

bietet Potenzial zur Vereinfachung. Bestehende Prozesse und Technologien lassen sich 

adaptieren, müssen aber an den stärker urbaneren, kompakteren und offenen 

zugänglichen Standort angepasst werden. Denkbar sind z.B. physische Zutrittsbarrieren 

und kontrollierte Zugangsschleusen zu Dachflächen oder Plattformen, durchgängige 

Videoanalyse kritischer Zonen und integrierte Personenscreenings im Check-in-Bereich. 

Ergänzend sollten No-Fly-Zonen, Geofencing und Überwachung unbemannter 

Luftfahrzeuge im Umfeld des Vertiports sowie klar definierte Evakuierungs-, Sperr- und 

Interventionskonzepte implementiert werden, um terroristische Angriffe und Anschläge 

bereits in der Planungsphase zu erschweren und im Ereignisfall schnell eingreifen zu 

können. Des Weiteren gewinnt der Punkt der Cybersecurity immer mehr an Bedeutung 

und muss in jedes Vertiport-Betriebs-Konzept eingebunden werden.   

II.6.3.5  Die Sicherheit des Umgebungsbereichs von Vertiports muss gewährleistet werden, um 

sicherzustellen, dass die Nutzung von Vertiports keine Gefahren für die Öffentlichkeit 

darstellt. 

II.6.4  Cybersecurity  
 

II.6.4.1  Die Einführung und Umsetzung eines digital gestützten bzw. automatisierten 

Flugbetriebs erfordert ein hoch innovatives und hochkomplexes, cyber-physisches 

Ökosystem, das vom ersten bis zum letzten Glied der Kette gesichert werden muss. Die 

AAM-Systeme müssen sehr eng miteinander vernetzt sein, damit keine 

Informationslücken oder Signalaussetzungen auftreten. Entscheidende Merkmale des 

AAM-Systems sind die Cloud-Software, Autonomie-Algorithmen, Luftfahrthardware 

sowie Bodeninfrastrukturen [35] . Cybersecurity darf deshalb nicht als nachträgliche 

Maßnahme betrachtet werden, sondern muss als grundlegender Bestandteil bereits in 

der Design- und Entwicklungsphase integriert sein. 

II.6.4.2  Ein besonderes Risiko besteht darin, dass AAM als System-of-Systems funktioniert, bei 

dem alle Komponenten potentielle Angriffspunkte für Cyberangriffe darstellen. Dabei 

sind die Angriffsflächen vielfältig: Cloud-Systeme, Autonomie-Software, 5G/C-Band-

Verbindungen, Bodenbasierte Third-Party Service Providers (TSPs), sowie die 

Fluggeräte selbst und Personen im direkten Zusammenhang. Um das Gesamtsystem zu 

schützen, werden deshalb die Subsysteme und Schnittstellen als unzuverlässig 

behandelt und einer kontinuierlichen Überprüfung unterzogen. 

II.6.4.3  Aktuell ist das Thema Cybersecurity im AAM-Bereich sehr stark fragmentiert, d.h.  es 

gibt keine einheitliche Zertifizierung für das Gesamtsystem. Beispielsweise werden 

Luftfahrzeuge nach DO-178C (Software Considerations in Airborne Systems and 
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II.6.4.10  Risiken:  Manipulation der Software könnte zu Fehlentscheidungen und damit zu 

Kursabweichungen oder Kollisionen führen. Die Kommunikation zwischen Software und 

den Sensoren am Boden oder im Luftfahrzeug bietet einen Angriffspunkt.  

5G/ C-Band -Verbindung en 

II.6.4.11  Bei den sogenannten 5G- und C-Bändern handelt es sich um Funkfrequenzbänder, die 

für schnelle, latenzarme Datenübertragung in der Luftfahrt genutzt werden , z.B. für 

Echtzeit-Kommunikation zwischen Luftfahrzeugen, Bodenstationen und Cloudsystemen.  

II.6.4.12  Risiken:  5G-Netzwerke sind anfällig für Abhören, Signalstörungen (Jamming) oder 

Spoofing, bei den gefälschten Signalen gesendet werden. 

Bodenbasierte Third -Party Service Providers (T SPs) 

II.6.4.13  Der Begriff des bodenbasierten Third-Party-Providers umfasst externe Dienstleister, die 

Bodeninfrastruktur oder Dienstleistungen für AAM bereitstellen, z.B. Wartung, 

Datenanalyse oder sekundäre Kommunikationsdienste.  

II.6.4.14  Risiken:  Dritte Parteien können Schwachstellen in die Lieferkette bringen. Ein 

kompromittierter Dienstleister könnte sensible Daten weitergeben oder bösartigen Code 

in Systeme einschleusen.  

II.6.4.15  Die Verantwortung für die Umsetzung dieser Sicherheitsmaßnahmen liegt bei den 

verschiedenen Akteuren. Hersteller von Flug- und Systemkomponenten müssen 

aufgefordert werden, Sicherheitsaspekte konsequent im Entwicklungsprozess zu 

berücksichtigen und die Belastbarkeit ihrer Systeme nachzuweisen und 

Sicherheitslücken transparent zu kommunizieren.  

II.6.4.16  Die TSPs sollten auf Zero-Thrust-Modelle setzen sowie versionskontrollierte 

Schnittstellen und klar definierte , einheitliche Sicherheitsstandards für den Betrieb 

bereitstellen, die nach den Regularien des Landes gelten. Hierbei bietet die im Juli 2025 

von der EU vorgestellte regulatorische NIS2-Richtlinie (The Network and Information 

Security Directive) eine herausragende Grundlage in Europa [38] .  

II.6.4.17  Auch die Regulierungsbehörden spielen eine Schlüsselrolle: Sie müssen einheitliche 

Cybersecurity-Regeln schaffen, welche die klassische Luftfahrtzertifizierung mit 

internationalen IT-Standards wie ISO27001 und den technischen Anforderungen der 

NIS2 Richtlinie kombinieren. Eine kontinuierliche Überwachung ist hier das Stichwort 

und ein klar geregeltes Verfahren für den Austausch von Sicherheitsvorfällen.  

II.6.5  Wartung von eVTOL 
 

II.6.5.1  Wartungskonzepte für eVTOL befinden sich derzeit im Aufbau und orientieren sich stark 

an den Vorgaben der jeweiligen Hersteller (OEMs). Auf Basis der Rückmeldungen der 
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Teil III  Betriebliche Anforderungen   

III.1  Vertiportbetrieb  
 

III.1.1  Anforderungen an den Betreiber und den Betrieb des Vertiports werden zukünftig in 

sogenannten Implementing Rules festgeschrieben, welche in einer Europäischen 

Verordnung bekannt gemacht werden sollen. Als Hilfestellung können bis dahin die 

unverbindlichen Empfehlungen für den Vertiportbetreiber und -betrieb der EUROCAE 

ED-299 berücksichtigt werden, welche zukünftig als Acceptable Means of Compliance 

für die Implementing Rules der Europäischen Union dienen sollen [12] .  

III.1.2  Der Betrieb eines Vertiports erfordert ein umfassendes und integriertes 

Managementsystem, das Sicherheit, Betriebseffizienz und regulatorische Konformität 

gewährleistet. Die folgenden Teilaspekte bilden das Grundgerüst des Betriebs von 

Vertiports.  

Zugang  zum Vertiport  

III.1.3  Der landseitige Zugang zu einem Vertiport muss geregelt sein. Dies umfasst sichere 

Passagierzugänge, Zufahrtswege für Rettungsdienste, sowie die Anbindung an 

städtische Verkehrssysteme. Im urbanen Kontext spielen dabei integrierte 

Mobilitätshubs eine Schlüsselrolle, die eine reibungslose Verbindung von Boden- und 

Luftverkehr ermöglichen.  

Regelmäßige Inspektionen und Berichtswesen  

III.1.4  Regelmäßige Inspektionen sind notwendig, um den sicheren Zustand der Infrastruktur 

zu gewährleisten. Tägliche Sichtprüfungen durch geschultes Personal sowie geplante, 

detaillierte Inspektionen nach Wartungszyklen sind notwendig. Abweichungen müssen 

dokumentiert und im Rahmen eines strukturierten Berichtswesens dem Vertiport 

Management System (VMS) zugeführt werden. 

Wartung des Vertiports  

III.1.5  Ein präventives Instandhaltungskonzept sichert die langfristige Betriebsfähigkeit. Dazu 

gehören die regelmäßige Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen, der 

Markierungen der Lande- und Startbereiche, sowie der technischen Systeme wie  

IT- und Kommunikationsanlagen. Besondere Bedeutung hat im urbanen Umfeld die 

Integration digitaler Systeme, die auch Cybersicherheitsaspekte berücksichtigen. 

Stellflächenmanagement für eVTOL 

III.1.6  Die Stellplätze für eVTOL müssen so ausgelegt sein, dass sichere Stand- und 

Ladeprozesse ermöglicht werden (siehe Kapitel II.2.3 ). Dies umfasst eindeutige 

Bodenmarkierungen, Gewährleistung von Sicherheitsabständen sowie eine 
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angemessene Positionierung von Ladeinfrastruktur für elektrische oder hybride 

Antriebe. 

Sicherheitsmanagement verfahren  

III.1.7  Das Sicherheitsmanagement (Safety Management System, SMS) umfasst 

Risikobewertungen, Sicherheitsberichte und Change-Management-Prozesse. Parallel 

sichert ein Compliance Monitoring System durch regelmäßige Audits die Einhaltung 

regulatorischer Vorgaben.  

FOD-Management  

III.1.8  Fremdkörpermanagement ist ein zentraler Bestandteil, da selbst kleinste Gegenstände 

erhebliche Schäden an den eVTOL verursachen können. Hierfür sind präventive 

Verfahren zu implementieren, darunter regelmäßige Bodeninspektionen, Reinigung der 

Lande- und Rollflächen sowie ggf. der Einsatz von Sensorik zur Detektion von 

Fremdkörpern.  

Notfallplan und Notfallversorgung bei Störungen  

III.1.9  Ein umfassender Notfallplan definiert Abläufe für Szenarien wie Unfälle, technische 

Ausfälle, medizinische Notfälle oder sicherheitskritische Ereignisse. Er umfasst 

Kommunikationsketten, Evakuierungsprozeduren sowie die Zusammenarbeit mit 

regionalen Behörden. Darauf aufbauend erfordert der Betrieb auch Vorsorgepläne für 

Betriebsunterbrechungen, etwa durch IT-Ausfälle oder extremen Wetterlagen.  

Rettungs - und Feuerwehrdienst  

III.1.10  Abschnitt  II.6.2  befasst sich dezidiert mit den Anforderungen an das Rettungs- und 

Feuerlöschwesen eines Vertiports. 

III.2  Verkehrsmanagement  

III.2.1  Ausgangssituation  
 

III.2.1.1  Die verfügbare Anzahl bzw. die jeweils nutzbaren Flächen von Vertiports werden im 

urbanen Umfeld begrenzt sein. Es ist demnach in einem definierten Bereich (z.B. 

Stadtzentrum) von einer begrenzten bodenseitigen Kapazität auszugehen. 

Verzögerungen in der Bodenabfertigung oder technische Probleme, welche zu 

Verspätungen im Flugplan oder gar einem Grounding von eVTOL führen, können daher 

schnell weitere negative Auswirkungen erzeugen. Diese beinhalten ggf. nicht nur 

Konsequenzen hinsichtlich des reibungslosen Betriebs des Vertiports vor Ort (z.B. 

Vertiport ist temporär nicht nutzbar) sondern auch für weitere Vertiports im 

Verkehrsnetz. Bei kurzen Flugzeiten und fehlenden Möglichkeiten, Anflüge zu 
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III.2.2.3  Ziel des U-Space ist es, eine automatisierte Verwaltung und Integration von UAM zu 

realisieren. Dies umfasst unter anderem die Koordination paralleler Flugbewegungen, 

die Konfliktvermeidung sowie die Kommunikation zwischen Luftfahrzeugen und 

bodenseitigen Systemen. Dabei erfolgt die Integration in enger Abstimmung mit dem 

bestehenden Luftverkehrsmanagementsystem (ATM), sodass eine Koexistenz zwischen 

bemannter und unbemannter Luftfahrt gewährleistet ist .  

III.2.3  Abgrenzung zwischen ATM und UTM  
 

III.2.3.1  Es gilt zunächst, die Begriffe ATM (Air Traffic Management / Flugverkehrsmanagement) 

und UTM (Unmanned Traffic Management / Verkehrsmanagement für unbemannte  

Luftfahrzeuge zu unterscheiden.  

III.2.3.2  Das Flugverkehrsmanagementsystem (ATM) dient der Überwachung und Steuerung des 

bemannten Luftverkehrs, d.h. Flugzeuge mit Piloten an Bord, durch 

Flugsicherungsorganisationen wie Eurocontrol oder die Deutsche Flugsicherung (DFS). 

Das Ziel ist dabei die Gewährleistung eines sicheren, geordneten und effizienten 

Flugverkehrs.   

III.2.3.3  Im Fokus des ATM liegen hauptsächlich größere Flughöhen, typischerweise über 

Flugfläche (Flight Level, FL) 100 (ca. 3.000 m), sowie die Umgebung von Flughäfen und 

Landeplätzen. Hierbei gelten internationale Regularien nach ICAO-Standards und 

ergänzend Verordnungen durch die nationalen Behörden.  

III.2.3.4  Die Herausforderung der Integration von VTOLs in das bestehende ATM liegt zunächst 

in der bereits sehr hohen Verkehrsdichte. Im Mai 2025 wurde ein Anstieg der 

Flugbewegungen von 3,5% gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnet [43] . Der 

pandemiebedingte Einbruch der Flugbewegungszahlen in 2020 wurde bis 2025 noch 

nicht vollständig aufgeholt, der Wert liegt aber inzwischen wieder über dem Niveau von 

2015. Daher ist in den nächsten Jahren mit einem stetigen Anstieg zu rechnen. Darüber 

hinaus ist das ATM nicht darauf ausgelegt, Luftfahrzeuge im urbanen Raum in niedrigen 

Höhen und auf relativ kurzen Flugmissionen zu kontrollieren. Hinzu kommt die 

Tatsache, dass das bestehende ATM nicht mit dem Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge 

kompatibel ist. 

III.2.3.5  Ziel des UTM ist hingegen die sichere Integration und Kontrolle unbemannter 

Luftfahrzeuge (zunächst Drohnen) in bodennahen Lufträumen, typischerweise 

unterhalb 500 Fuß. Ein besonderer Fokus liegt neben der Konfliktvermeidung darauf, 

unerwünschte Interaktion mit der konventionellen Luftfahrt im kontrollierten Luftraum 

zu verhindern. Hierbei kommen Techniken wie Sense-and-Avoid (automatische 

Hinderniserkennung und darauf aufbauende Einleitung von Ausweichmanövern) bzw. 

Geofencing (Anwendung virtueller, auf Geokoordinaten basierender Grenzen für 
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Flugbetriebs- und Flugverbotszonen) zum Einsatz. Dazugehörige Regularien existieren 

zunächst nur auf nationaler und europäischer Ebene (vgl. bspw. EU-Verordnung 

2019/947).  

III.2.3.6  Für die Kombination und Integration beider Traffic Management Systeme stellen neben 

den Überwachungs- und Kommunikationssystemen eine klare Abgrenzung und 

erforderliche Schnittstellen die entscheidenden Aspekte dar. Automatisierte 

Schnittstellen, wie sie bei UTM anvisiert werden, nutzen APIs (definierte Regeln und 

Protokolle zur Kommunikation) zur Kommunikation zwischen Drohnenbetreiber und  

U-Space Service Provider (USSP), wohingegen beim ATM die Sprachkommunikation im 

Vordergrund steht.  

III.2.3.7  Teilnehmer am mittels Geofencing definierten U-Space müssen also den 

Kommunikationsanforderungen des USSP entsprechen. Neben unbemannten 

Luftfahrzeugen gilt das ebenso für bemannte Luftfahrzeuge, welche mittels 

Transponder elektronisch sichtbar sind (d.h. die sogenannte e-conspicuity 

gewährleisten). Es gilt hierbei zu beachten, dass in Deutschland im Rahmen der 

allgemeinen Luftfahrt keine Transponderpflicht besteht.  

III.2.3.8  Je nach Lage des als U-Space ausgewiesenen Luftraums kann es situativ erforderlich 

sein, Flugbetrieb zu priorisieren, welcher den Anforderungen des U-Space nicht genügt. 

Dies betrifft bspw.  Passagierflugzeuge im An-/Abflug auf einen bzw. von einem 

Flughafen sowie Hubschrauber im Rettungs- oder Polizeidienst.  

III.2.3.9  Hierbei kommt mit der sogenannten dynamic airspace reconfiguration eine weitere 

zentrale Technik der Luftraumkoordination zum Einsatz. Dies bezeichnet die flexible 

Anpassung von Luftraumstrukturen in Echtzeit und basierend auf den aktuellen 

Bedingungen, wie Wetter  und Verkehrsaufkommen.  
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4.  Technologieparks und neue Gewerbegebiete  

IV.2.8.14 Standorte mit Entwicklungsdynamik, Innovationsbezug und geringer Lärmsensibilität 

gelten als ideale Orte für erste UAM-Vertiports. Sie lassen sich planerisch integrieren, 

haben aber häufig eine einseitige Nutzungsstruktur (v.  a. Werktagsnutzung). 

Vorteile : planungsrechtlich günstig, Erweiterung möglich 

Nachteile : eingeschränkte Tagesnutzung, periphere Lage 

5.  Überbauung bestehender Verkehrsinfrastruktur  

IV.2.8.15 Bahntrassen, Haltestellenbereiche oder P+R-Anlagen bieten strukturelle Synergien für 

multimodale Schnittstellen. Die bauliche Umsetzung ist jedoch technisch anspruchsvoll, 

und Sicherheitsabstände sind zu berücksichtigen. 

Vorteile : gute intermodale Verknüpfung, zentrale Lage 

Nachteile : hohe bauliche Komplexität und Kosten, behördlich sensibel 

6.  Wasserlagen und Hafenzonen  

IV.2.8.16 Vertiports an oder über Wasserflächen können störungsarme Flugkorridore ermöglichen 

und visuell starke urbane Signale setzen. Dennoch sind wasserrechtliche 

Genehmigungen, Wasserschutz und naturräumliche Aspekte relevante Hürden. 

Vorteile : attraktive Lagen, visuelle Prominenz, wenig Überflugbelastung 

Nachteile : hohe Kosten, eingeschränkter baulicher Handlungsspielraum 

7.  Dächer von Parkhäusern und Mobilitätsknoten  

IV.2.8.17 Die Kombination von Parkhaus und Vertiport bietet unmittelbare Nähe zu bestehenden 

Mobilitätsflüssen, modulare Bauweise und Nutzung bereits erhöhter Flächen. Sie erlaubt 

eine Integration in bestehende Stadtsysteme mit vertretbarem Aufwand.  

Vorteile : zentrale Lage, genehmigungstechnisch begünstigt, skalierbar 

Nachteile : technische Spezifikationen für Neubau erforderlich 
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Abbildung 23 : Darstellung der Lärmquellen eines eVTOL bei einem Multicopter -Entwurf  

IV.2.11.6 Die Bestimmung der luftfahrzeugspezifischen Lärmemissionen bei Start, Überflug und 

Landung ist Teil des Zertifizierungsprozesses und erfolgt prinzipiell in Übereinstimmung 

mit den in ICAO Annex 16, Environmental Protection, Volume I  Aircraft Noise [52]  

beschriebenen Methoden. Diese Vorgaben umfassen allerdings zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt noch keine elektrisch betriebenen eVTOL. Um aktuell laufende eVTOL-

Zertifizierungsverfahren zu unterstützen, veröffentlichte die EASA die sogenannten 

Environmental Protection Technical Specifications applicable to VTOL-capable aircraft 

powered by non-tilting rotors  [53] , welche Lärmmessmethoden und dazugehörige 

Grenzwerte für eVTOL in Anlehnung an die Vorgaben für die Hubschrauberzertifizierung 

beinhalten. 

IV.2.11.7 Detaillierte Lärmmessungen sind Bestandteil der laufenden Zulassungsverfahren, 

entsprechende Emissionswerte sind allerdings noch nicht verfügbar. Bisher sind lediglich 

exemplarische Informationen  einiger Hersteller verfügbar, die veröffentlicht wurden, 

um das Lärmreduktionspotential dieser neuartigen elektrisch angetriebenen 

Luftfahrzeugtypen hervorzuheben. So zeigt Abbildung 24 beispielsweise die zu 

erwartenden Lärmemissionen des VoloCity im Vergleich zu LKW und 

Hubschraubertypen.  

IV.2.11.8 Im Zuge konkreter Vertiportentwicklungen sind Lärmuntersuchungen anzustellen. Diese 

basieren auf den tatsächlichen Lärmemissionen relevanter eVTOL und zu 

berücksichtigender Bodenabfertigungsaktivitäten sowie auf konkreten Flugrouten und 

Prognoseflugplänen. Dabei muss der zu erwartende Lärm anhand geltender 

Grenzwerte, welche insb. für lärmsensible Gebiete für Wohnen, Bildung und Gesundheit 

festgeschrieben sind, beurteilt werden.  Schlussendlich kann es erforderlich sein, 

lärmmindernde Maßnahmen zu ergreifen, bspw. eine Anpassung von Flugrouten oder 

die Beschränkung des Betriebs am Vertiport. 
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Nr.  Beschreibung der 
Bewertungskriterien  Relevanz  

Vertrauensniveau  
[sehr 

vertrauenswürdig (5)  /  
geradeso 

vertrauenswürdig (3)  /  
Schätzung (1) ]  

Bewertungs -
spektrum  

7 

Bietet der Standort zusätzliche 
Sicherheitsrisiken? (z. B. müssten 

Passagiere eine Sicherheitskontrolle 
durchlaufen) 

Erforderlich 4 
Nein (1)  /  

vielleicht (3)  /  
ja (5)  

8 

Sind bauliche Veränderungen am 
bestehenden Gebäude/in der 

unmittelbaren Umgebung erforderlich, 
um die Funktionen/den Betrieb des 
Vertiports zu ermöglichen? (z. B. in 
Bezug auf Lärmschutzmaßnahmen) 

Wünschens-
wert 4 

Hoch (1) /  
moderat (3)  /  

gering (5)  

9 Ist der Standort von Wirbelschleppen 
anderer Flugzeuge betroffen? Erforderlich 5 Nein (1)  /  ja (5)  

10 
Inwieweit kann der Standort die 

Ladeinfrastruktur für VTOL und den 
Ladebedarf von VTOL unterstützen? 

Wünschens-
wert 3 

schwer (1)  / 
angebracht (3)  / 

leicht (5)  

11 

Können die erforderlichen 
Maßnahmen für den defensiven 

Brandschutz am Standort umgesetzt 
werden (Feuerlöschwasser-

/Abwassermengen, Einsatzzeiten, 
Einsatz-/Zufahrtswege, ggf. 

Rückhaltebecken usw.)? 

Erforderlich 5 Nein (1)  /  ja (5)  

12 
Wie einfach kann ein 

gestrandetes/defektes eVTOL von der 
Oberfläche geborgen werden? 

Wünschens-
wert 5 

schwer (1)  / 
angebracht (3)  / 

leicht (5)  

13 

Kann der Standort den Betrieb mobiler 
Einrichtungen unterstützen (z. B. 

Enteisung der Oberfläche, Shuttle, 
Push-backs, falls erforderlich)? 

Optional 3 Nein (1)  /  ja (5)  

14 

Kann der Standort den Passagier-
verkehr und den Passagierfluss inner-

halb des Standortgeländes 
bewältigen? 

Optional 4 Nein (1)  /  ja (5)  

Luftraum  

15 
Kann der Standort problemlos in die 

bestehende Luftraumstruktur  
integriert werden? 

Wünschens-
wert 3 Nein (1)  /  ja (5)  

16 
Kann der Standort in den 

bestehenden Flughafenbetrieb 
integriert werden? 

Erforderlich 4 Nein (1)  /  ja (5)  

17 Wie schwierig wäre es, den Luftraum 
über dem Standort zu sichern? 

Wünschens-
wert 4 

schwer (1)  / 
angebracht (3)  / 

leicht (5)  

18 
Gibt es bereits geeignete VTOL-

Flugverfahren für den Flugplatz/die 
Umgebung? 

Optional 3 Nein (1)  /  ja (5)  

19 
Wie stark wirken sich bestehende 

Hindernisse auf die VTOL-Flugbahn 
aus (Hindernisfreiheit)? 

Wünschens-
wert 4 

Hoch (1) /   
moderat (3)  /  

gering (5)  

20 
Finden VTOL-Flüge in ausreichender 

Höhe über öffentlichen Straßen, 
genutzten Dachflächen usw. statt? 

Optional 3 Nein (1)  /  ja (5)  

21 
Wie flexibel ist der Standort 

hinsichtlich der Optimierung von 
VTOL-Bewegungen? 

Wünschens-
wert 4 Nicht flexibel (1) / 

sehr flexibel (5)  

Machbarkeit und Umsetzung des Bauprojektes, der Bauphasen und Dienstleistungen  

22 
Verfügt der Standort bereits über 

günstige Gutachten und 
Genehmigungen? 

Optional 3 Nein (1)  /  manche 
(3) /  ja (5)  
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Tabelle 16 : Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse der Vertiport standorte in Ingolstadt  
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Nutzen & Relation +2  +2  +1  +1  +1  +2  +2  

Lage & 
Bodenanbindung +2  +2  +1  +2  +1  +2  +2  

Planungsrechtlich 
machbar? +1  0 +1  0 0 0 1 

Zuständigkeiten & 
Verfahren +1  0 +1  0 0 0 0 

Luftraum & 
Hindernisse +1  -1 +1  +1  0 0 0 

Flächenbedarf & 
Grundlayout +2  -1 +2  +1  +1  +2  +2  

Gebäude/Tragwerk 
geeignet? +2  0 0 -1 -1 -1 0 

Energie & 
Ladeinfrastruktur +2  +1  +2  +1  +1  +1  +2  

Brandschutz & 
Notfallorganisation +2  -1 +1  0 0 +1  +1  

Umwelt & 
Immissionen 0 -1 0 0 -1 -1 0 

Betrieb/ConOps +1  0 +2  +1  0 +1  +2  

Akzeptanz & 
Gestaltung 0 -1 +1  +1  -1 0 +1  

Kosten +2  -1 +1  0 0 0 +1  

Summe der 
Punkte  18  -1 14  7 1 7 14  

 
IV.4.5.2 Der Standort Volksfestplatz erreicht mit 18 Punkten die höchste Bewertung. Die 

Standorte IN Campus und Südlicher Standort (Staudinger Areal) liegen mit jeweils 14 

Punkten gleichauf.  

IV.4.5.3 Der südliche Standort (Staudinger Areal) verbindet den Stadtkern mit einem 

nahegelegenen Bereich. Aufgrund der kurzen Distanz von nur etwa 2,6 km erscheint 

ein Use-Case hier vor allem bei außergewöhnlich hohem Verkehrsaufkommen sinnvoll. 

Eine Verbindung zwischen Volksfestplatz und IN Campus hingegen umfasst eine Strecke 

von rund 5 km und bietet damit ein größeres Potenzial für den Passagiertransport. 

Besonders attraktiv ist zudem die Anbindung des IN Campus an 

Forschungseinrichtungen und Industriepartner. 

IV.4.6  Luftraumintegration und Flugroutengestaltung  
 

IV.4.6.1 Abbildung 27 stellt die gegebene Luftraumnutzung im Raum Ingolstadt dar [55] . Diese 

beinhaltet insbesondere: 
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erstreckt. Beide Vertiportstandorte verbleiben aber außerhalb der lateralen Ausdehnung 

dieses Flugbeschränkungsgebietes. 

IV.4.6.5 Abbildung 28 zeigt die fiktiven Vertiportstandorte auf dem Volksfestplatz und innerhalb 

des IN Campus sowie eine mögliche Flugroute zwischen diesen entlang Ringstraße und 

Donau. An- und Abflüge sind dabei entgegen den vorherrschenden Windrichtungen (in 

der Regel aus Osten oder aus Westen) möglich. 

 
Abbildung 28 : Mögliche Flugroute zwischen den beiden fiktiven Vertiportsstandorten in Ingolstadt  

IV.4.6.6 Um den Hindernisfreiheitsanforderungen im An- und Abflug Genüge zu tun, beinhalten 

Abbildung 28 die erforderlichen zwei Hindernisbegrenzungsflächen je Vertiportstandort.  

IV.4.6.7 Die Nahbereiche der Vertiports auf dem Volksfestplatz und innerhalb des IN Campus 

sind in Abbildung 29 bzw. Abbildung 30 dargestellt. Die zulässigen Objekthöhen 

unterhalb der An- und Abflugflächen beruhen auf einer Flächenneigung von 12,5%,  vgl. 

Kapitel II.3.2 . Eine überschlägige Prüfung der Baumhöhen basierend auf den in Google 

Earth verfügbaren Daten zeigt keine Durchdringungen der Hindernisbegrenzungs-

flächen. Eine Anforderung des Vertiportbetriebs wäre dann allerdings die regelmäßige 

Kontrolle der Baumhöhen, um fortlaufende Hindernisfreiheit gewährleisten zu können.  
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Abbildung 29 : Nahbereich des fiktiven Vertiports auf dem Volksfestplatz mit zulässigen Objekthöhen  

 
Abbildung 30 : Nahbereich des fiktiven Vertiports innerhalb des IN Campus mit zulässigen Objekthöhen  
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kommunizieren, durch angepasste Flugverfahren zu neutralisieren. Solche 

Beteiligungsrechte oder (Hindernis-)Beschränkungs- oder Informationsgebiete müssten 

verwaltungsrechtlich etabliert werden, entweder eingebettet in das Verfahren zur 

(Änderung der) Flugplatzgenehmigung oder als separates Meldeverfahren.  

VI.2.5.4 Rechtliche Grundlage für die Bewältigung der Hindernisproblematik sind zurzeit im 

Wesentlichen die im LuftVG in den §§ 12 und 17 fixierten Verfahren, Vorgaben und 

Zuständigkeiten. Daneben treten die Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 und 

die spezifischen Vorgaben zur Hinderniskontrolle und Zuständigkeiten und Aufgaben in 

Zusammenhang mit dieser Thematik. 

VI.2.5.5 Die nationalen Rechtsgrundlagen definieren zwei Möglichkeiten der unmittelbaren 

Hindernisbeschränkung und -kontrolle auf und in unmittelbarer Nähe von Flugplätzen, 

den sogenannten beschränkten (§ 17 LuftVG) und den sogenannten unbeschränkten (§ 

12 LuftVG) Bauschutzbereich. Der unbeschränkte Bauschutzbereich ist auf die 

traditionelle Großluftfahrt  mit der Notwendigkeit raumgreifender An - und 

Abflugstrecken zugeschnitten und kommt deshalb für die Bewältigung der 

Hindernisproblematik im engen urbanen Umfeld nicht in Betracht. Eventuell im 

Bestandsinteresse eines Vertiports erforderliche Baubeschränkungen können mit einem 

beschränkten Bauschutzbereich hinreichend abgesichert werden. In jedem Fall muss 

allerdings eine Einbindung der zuständigen Luftfahrtbehörde sichergestellt und die 

Möglichkeit gegeben sein, je nach Notwendigkeit die Flugverfahren anzupassen, 

entsprechende Markierungen oder Befeuerungen zu installieren oder ggfls. sogar 

Bauhöhen zu beschränken. 

VI.2.5.6 Daneben geben die genannten nationalen Rechtsgrundlagen weitere Optionen zur 

Hinderniskontrolle, -erfassung und -beschränkung auch in Bereichen, die nicht zu den 

genannten Bauschutzbereichen gehören und gewährleisten Zugriffs- und 

Kontrollmöglichkeiten der Behörden in diesem Zusammenhang. Nach § 18b Abs. 1 

LuftVG gilt dies zurzeit allerdings nur für Bereiche, die für Flüge nach 

Instrumentenflugregeln (IFR) vorgesehen sind. 

VI.2.6  Flugregeln  
 

VI.2.6.1 Es ist anzunehmen, dass der urbane eVTOL-Verkehr vorerst ausschließlich nach 

Sichtflugregeln (VFR) erfolgt. Perspektivisch wird allerdings bei zunehmender Nachfrage 

und dem entsprechenden Anstieg der Flugbewegungen in dem begrenzten  

urbanen Umfeld aus Sicherheitsgründen (Vermeidung von Hindernissen und des 

übrigen eVTOL-Verkehrs) jedenfalls der eVTOL-Streckenflug grundsätzlich nach 

Instrumentenflugregeln (IFR) durchgeführt werden müssen. IFR-Flüge werden unter 

Verwendung von Fluginstrumenten und der Unterstützung durch die Flugsicherung 
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verbotener Gegenstände zu verhindern (Artikel 3 Nr. 9 EG-VO 300/2008 sowie  

Anhang 4.1.1).  

VI.2.7.3 Wegen der räumlichen Begrenztheit der Vertiports dürfte es sich empfehlen, Luftseite 

und Sicherheitsbereiche deckungsgleich auszuweisen, so dass bei ihrem Betreten 

gleichzeitig eine Zugangs- und Sicherheitskontrolle durchzuführen ist. 

VI.2.7.4 Nach Artikel 4 Abs. 4 EG-VO 300/2008 in Verbindung mit Artikel 1 EU-DelVO 1254/2009 

i. d. F. der EU-DelVO 2016/2096 können die Mitgliedstaaten von diesen auf größere 

Flugplätze zugeschnittenen strengen Anforderungen abweichen und auf der Grundlage 

einer von der zuständigen Behörde genehmigten Risikobewertung 

Sicherheitsmaßnahmen treffen, die einen angemessenen Schutz gewährleisten, sofern 

sich der Verkehr u. a. auf Nr. 1: Luftfahrzeuge mit einer Startmasse von weniger als 

15 t MTOM oder Drehflügler beschränkt. Da die in Betracht kommenden VTOLs 

hierunter fallen, sollte von dieser Ausnahme aus Praktikabilitäts- und Kostengründen 

Gebrauch gemacht werden. 

VI.2.7.5 Voraussetzung ist, dass der Betreiber ein Sicherheitskonzept ausarbeitet und der 

zuständigen Behörde zur Genehmigung vorlegt. Einzelheiten hierzu finden sich im 

Nationalen Luftsicherheitsprogramm (NLSP). 

VI.3  Baurecht  

VI.3.1  Überblick über relevante baurechtliche Regelwerke  

VI.3.1.1  Baugesetzbuch  (BauGB)  
 

VI.3.1.1.1 Das Baugesetzbuch (BauGB) bildet die zentrale Grundlage für die städtebauliche 

Ordnung in Deutschland. Für die Entwicklung von Vertiports als neuartige Infrastruktur 

im urbanen Raum ergeben sich daraus spezifische Anforderungen an Planung, 

Ausweisung und Genehmigung. 

VI.3.1.1.2 Bauplanungsrechtlich unterfallen Vertiports dem Anwendungsbereich des § 29 BauGB 

als bauliche Anlagen. Die planungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich in unbeplanten 

Gebieten nach § 35 BauGB. Vertiports gelten dort nicht als privilegiert, sodass sie nur 

ausnahmsweise zugelassen werden können. Städte und Gemeinden sollten daher 

geeignete Flächen im Flächennutzungsplan als Sondergebiete für Luftverkehr 

vorzusehen (vgl. § 5 Abs. 2 Nr. 2b BauGB) und Bebauungspläne nach § 30 BauGB 

aufzustellen. Dabei sind frühzeitig Belange des Lärm-, Umwelt- und Denkmalschutzes 

sowie mögliche Nutzungskonflikte zu prüfen. 

VI.3.1.1.3 Da Vertiports keine typische Nutzung gemäß der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

darstellen, ist ihre planungsrechtliche Absicherung in aller Regel nicht über allgemeine 

Baugebietstypen möglich. Stattdessen bietet sich die Festsetzung als Sondergebiet nach 
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Infrastruktur und der Fahrzeuge selbst, wodurch eine vorausschauende Wartung und 

flexible Einsatzplanung möglich wird. 

VII.2.4.2  Das Management der Ladeinfrastruktur für eVTOL und Bodenfahrzeuge ist ein zentraler 

Bestandteil des Vertiport-Betriebs. Dabei gilt es umfassend die Ladezustände, 

Energieverfügbarkeiten, Ladehistorien und Priorisierungen zu erfassen. Dies erfolgt 

zwischen den Ladepunkten und den Fluggeräten bzw. Fahrzeugen. Intelligente 

Lademanagement-Systeme koordinieren die Verteilung der Energie, vermeiden 

Lastspitzen und optimieren die Ladezeiten. 
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Anhang A  Luftfahrtechnische Vorschriften  

A.1  Vergleich EASA zu GCAA UAE und CASA Australien  
 

Element  Kriterium  EASA [1]   UAE [4]   AUS [5]   

Start- und 
Landefläche 

Abmessung der 
FATO 

PTS VPT-DSN. 
C.210(c) Mindestens 1.5 * Design D CAR-HVD  

Paragr. III -4.1.3 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  
Paragr. 3.2.1.3 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Abmessung der 
TLOF 

PTS VPT-DSN. 
C.260(d)&(e) 

Mindestens 0.83 * Design D; 
mindestens 1 * Design D für 
erhöhte Vertiports 

CAR-HVD  
Paragr.  
III -4.5.4 & 4.5.5  

(vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  
Paragr. 3.2.2.4 Mindestens 0.83 * Design D 

Abmessung der 
Sicherheitsfläche 

PTS VPT-DSN. 
C.220(c) 

Ausdehnung vom Rand der 
FATO mindestens 3 m oder 
0.25 * Design D 

CAR-HVD  
Paragr. III -4.2.2 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Paragr. 4.2.2.5 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Markierungstypen PTS VPT-DSN.E 

- Wind direction indicator  
- Vertiport identification 
marking 
- FATO identification marking  
- Maximum allowable mass 
marking 
- D-value marking 
- FATO perimeter marking or 
markers 
- FATO designation markings 
for runway-type FATOs 
- Aiming point marking  
- TLOF perimeter marking 
- Touchdown positioning 
marking (TDPM) 
- Obstacle sector marking 
- Vertiport name marking  
- Flight path alignment 
guidance marking  

CAR-HVD  
Kapitel III -6 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 5.3 

- Wind direction indicator  
- Vertiport identification 
marking (flexibel, kein "H" 
oder "X")  
- FATO identification marking  
- Maximum allowable mass 
marking  
- D-value marking 
- FATO perimeter marking or 
markers 
- FATO designation markings 
for runway-type FATOs 
- Aiming point marking 
- TLOF perimeter marking 
- Touchdown positioning 
marking (TDPM) 
- Obstacle sector marking 
- Vertiport name marking  
- Flight path alignment 
guidance marking  
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Element  Kriterium  EASA [1]   UAE [4]   AUS [5]   

Befeuerungstypen PTS VPT-DSN.E 

- Vertiport beacon  
- Approach lighting system 
- Flight path alignment 
guidance lighting system 
- Visual alignment guidance 
system 
- Visual approach slope 
indicator 
- FATO lighting systems 
- Aiming point lights  
- TLOF lighting system 
- Vertiport identification 
marking lighting  

CAR-HVD  
Kapitel III -7 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 5.5 

- Approach lighting system 
- Flight path alignment 
guidance lighting system 
- FATO lighting systems 
- Aiming point lights  
- TLOF lighting system 
- Vertiport identification 
marking lighting  

Schutz gegen die 
Effekte von 
Rotorabwind 

PTS VPT-DSN. 
C.230 

Die Sicherheitsfläche 
umgebende Schutzfläche 
unter Berücksichtigung von 
zulässigen Windgeschwindig-
keiten 

CAR-HVD  
Kapitel III -4.3 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 2.2.3 

Definition von Schutzflächen 
auf Basis einer Sicherheits-
bewertung und unter 
Berücksichtigung der 
luftfahrzeugspezifischen 
Anforderungen 

Hindernis-
begrenzung 

Protected side 
slope 

PTS VPT-DSN. 
C.240 

Hindernisfreie Fläche mit einer 
Neigung von 45°, welche sich 
bis auf eine Höhe von 10 m 
über FATO erstreckt  

CAR-HVD  
Kapitel III -4.2 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V Protected side slope nicht 

enthalten 

An- und 
Abflugfläche 

PTS VPT-DSN.D, 
Subpart 1 

Neigungskategorien 
Kategorie A: Neigung 4,5% 
Kategorie B: Neigung 8% und 
16 % 
Kategorie C: Neigung 12,5 % 
 
Aufweitung und Gesamtbreite 
Tagbetrieb:  
10% und 7 * Design D  
Nachtbetrieb:  
15% und 10 * Design D  

CAR-HVD  
Kapitel III -5.1 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 4.3.1 

Neigung: 
Festzulegen basierend auf 
Hindernissituation und 
luftfahrzeugspezifischen 
Anforderungen 
 
Aufweitung und Gesamtbreite: 
(vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Seitliche 
Übergangsfläche 

PTS VPT-DSN.D, 
Subpart 1 

Neigung 50% bis zu einer 
Endhöhe von 45 m 
Lediglich bei Anwendung von 
An- und Abflugverfahren mit 
lateralem Element 

CAR-HVD  
Kapitel III -5.1 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 4.3.2 

Neigung und Endhöhe in 
Abhängigkeit der Neigung und 
Aufweitung der An- und 
Abflugfläche 
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Element  Kriterium  EASA [1]   UAE [4]   AUS [5]   

Hindernisfreies 
Volumen 

PTS VPT-DSN.D, 
Subpart 2 

Gestaltung in Abhängigkeit 
von luftfahrzeugspezifischen 
Anforderungen; 
Referenzvolumen mit einer 
Gesamthöhe von 100' 

CAR-HVD  
Kapitel III -5.3 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 4.2.4 

Hindernisfreies Volumen 
benannt ohne konkrete 
Gestaltungsanforderungen 

Rollbahnsystem 

Rollbahnbreite PTS VPT-DSN. 
C.280(b) Mindestens 2 * UCW CAR-HVD  

Paragr. III -4.6.2 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  
Paragr. 3.3.1.3 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Rollkorridor PTS VPT-
DSN.C.300(a) Mindestens 1,5 * Lfz-Breite CAR-HVD  

Paragr. III -4.6.9 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  
Paragr. 3.3.2.4 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Korridor für 
Schwebeflug 

PTS VPT-
DSN.C.310(a) Mindestens 1 * Lfz-Breite CAR-HVD  

Paragr. III -4.6.11 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  
Paragr. 3.3.2.5 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Markierungstypen PTS VPT-DSN.E 

- VTOL-capable aircraft 
taxiway markings and markers  
- VTOL-capable aircraft air 
taxi-route markings and 
markers 

CAR-HVD  
Kapitel III -6 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 5.4 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Befeuerungstypen PTS VPT-DSN.E - VTOL-capable aircraft 
taxiway/air taxi -route lighting  

CAR-HVD  
Kapitel III -7 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 5.5.10 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Luftfahrzeug-
abstellpositionen 

Abmessungen  
(D-Value-Based 
eVTOL mit 
Wenden im 
Schwebeflug) 

PTS VPT-DSN. 
C.320(e)&(f)  

Mindestens 1.2 * Design D 
plus 0,4 * Design D 
umgebende Schutzfläche 

CAR-HVD  
Kapitel III -4.7 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 3.3.4 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Abmessungen  
(Geometrie-Based 
eVTOL ohne 
Wenden im 
Schwebeflug) 

PTS VPT-DSN. 
C.320(h) 

Gewährleistung eines 
Mindestabstandes von 3 m um 
das Luftfahrzeug 

CAR-HVD  
Kapitel III -4.7 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 3.3.5 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Markierungstypen PTS VPT-DSN.E 
- VTOL-capable aircraft stand 
markings 
- Apron safety lines 

CAR-HVD 
Kapitel III -6 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 5.4 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Befeuerungstypen PTS VPT-DSN.E - VTOL-capable aircraft stand 
floodlighting  

CAR-HVD  
Kapitel III -7 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) AC 139.V  

Kapitel 5.5.11 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 
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A.2  Vergleich EASA zu U.S. FAA und CCAA 
 

Element  Kriterium  EASA [1]   FAA [3]  CCAA [8]  

Start- und 
Landefläche 

Abmessung der 
FATO 

PTS VPT-DSN. 
C.210(c) Mindestens 1.5 * Design D EB 105A  

Kapitel 2.1 Mindestens 2 * RD 
Technical 
Requirements 
Paragr. 7.1.1 

(vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Abmessung der 
TLOF 

PTS VPT-DSN. 
C.260(d)&(e) 

Mindestens 0.83 * Design D; 
mindestens 1 * Design D für 
erhöhte Vertiports 

EB 105A  
Kapitel 2.1 Mindestens 1 * RD 

Technical 
Requirements 
Paragr. 7.1.2 

Mindestens 1 * Design D 

Abmessung der 
Sicherheitsfläche 

PTS VPT-DSN. 
C.220(c) 

Ausdehnung vom Rand der 
FATO mindestens 3 m oder 
0.25 * Design D 

EB 105A  
Kapitel 2.1 Mindestens 2,5 * Design D 

Technical 
Requirements 
Paragr. 7.1.3 

Die FATO umgebend ohne 
konkrete Abmessungen  

Markierungstypen PTS VPT-DSN.E 

- Wind direction indicator  
- Vertiport identification 
marking 
- FATO identification marking  
- Maximum allowable mass 
marking 
- D-value marking 
- FATO perimeter marking or 
markers 
- FATO designation markings 
for runway-type FATOs 
- Aiming point marking  
- TLOF perimeter marking 
- Touchdown positioning 
marking (TDPM) 
- Obstacle sector marking 
- Vertiport name marking  
- Flight path alignment 
guidance marking  

EB 105A  
Kapitel 4.0 

- Wind direction indicator  
- Vertiport identification 
marking (H mit Zusatz 
"VTL")  
- Maximum allowable mass 
marking 
- D-value marking 
- FATO perimeter marking or 
markers 
- TLOF perimeter marking 
- Touchdown positioning 
marking (TDPM) 
- Flight path alignment 
guidance marking  

Technical 
Requirements 
Kapitel 9.3.1 

- Wind direction indicator  
- Vertiport identification 
marking 
- Maximum allowable mass 
marking 
- D-value marking 
- FATO perimeter marking or 
markers 
- TLOF perimeter marking 
- Touchdown positioning 
marking (TDPM) 
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Element  Kriterium  EASA [1]   FAA [3]  CCAA [8]  

Befeuerungstypen PTS VPT-DSN.E 

- Vertiport beacon  
- Approach lighting system 
- Flight path alignment 
guidance lighting system 
- Visual alignment guidance 
system 
- Visual approach slope 
indicator 
- FATO lighting systems 
- Aiming point lights  
- TLOF lighting system 
- Vertiport identification 
marking lighting  

EB 105A  
Kapitel 4.5 

-Vertiport beacon  
- Approach lighting system 
- Flight path alignment 
guidance lighting system 
- Visual approach slope 
indicator 
- FATO lighting systems 
- TLOF lighting system 

Technical 
Requirements 
Kapitel 9.3.2 

- TLOF lighting system 
- Vertiport identification 
marking lighting  

Schutz gegen die 
Effekte von 
Rotorabwind 

PTS VPT-DSN. 
C.230 

Die Sicherheitsfläche 
umgebende Schutzfläche 
unter Berücksichtigung von 
zulässigen 
Windgeschwindigkeiten 

EB 105A  
Kapitel 2.5 

Definition von Schutzflächen 
auf Basis einer Sicherheits-
bewertung und unter 
Berücksichtigung der 
luftfahrzeugspezifischen 
Anforderungen 

Technical 
Requirements 

Keine Anforderungen 
enthalten 

Hindernis-
begrenzung 

Protected side 
slope 

PTS VPT-DSN. 
C.240 

Hindernisfreie Fläche mit einer 
Neigung von 45°, welche sich 
bis auf eine Höhe von 10 m 
über FATO erstreckt  

EB 105A Protected side slope nicht 
enthalten 

Technical 
Requirements 
Kapitel 7.1.4 

(vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

An- und 
Abflugfläche 

PTS VPT-DSN.D, 
Subpart 1 

Neigungskategorien 
Kategorie A: Neigung 4,5% 
Kategorie B: Neigung 8% und 
16 % 
Kategorie C: Neigung 12,5 % 
Aufweitung und Gesamtbreite 
Tagbetrieb: 10% und 7 * 
Design D 
Nachtbetrieb: 15% und 10 * 
Design D 

EB 105A  
Kapitel 2.6 

Neigung: 
12,5% 
Aufweitung ung Gesamtbreite:  
12,5% und 152 m  

Technical 
Requirements 

Keine Anforderungen 
enthalten 

Seitliche 
Übergangsfläche 

PTS VPT-DSN.D, 
Subpart 1 

Neigung 50% bis zu einer 
Endhöhe von 45 m 
Lediglich bei Anwendung von 
An- und Abflugverfahren mit 
lateralem Element 

EB 105A  
Kapitel 2.6 

Neigung 50%, Ausdehnung 
vom Rand der FATO bis zu 
einer Distanz von 76 m vom 
Mittelpunkt der FATO 

Technical 
Requirements 

Keine Anforderungen 
enthalten 
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Element  Kriterium  EASA [1]   FAA [3]  CCAA [8]  

Hindernisfreies 
Volumen 

PTS VPT-DSN.D, 
Subpart 2 

Gestaltung in Abhängigkeit 
von luftfahrzeugspezifischen 
Anforderungen; Referenz-
volumen mit Höhe 100' 

EB 105A Hindernisfreies Volumen nicht 
enthalten 

Technical 
Requirements 

Keine Anforderungen 
enthalten 

Rollbahnsystem 

Rollbahnbreite PTS VPT-DSN. 
C.280(b) Mindestens 2 * UCW EB 105A 

Keine Anforderungen 
enthalten, Verweis auf AC für 
Flugplätze und Heliports  

Technical 
Requirements 
Paragr. 7.1.6 

(vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Rollkorridor PTS VPT-DSN. 
C.300(a) Mindestens 1,5 * Lfz-Breite EB 105A 

Keine Anforderungen 
enthalten, Verweis auf AC für 
Flugplätze und Heliports  

Technical 
Requirements 

Keine Anforderungen 
enthalten 

Korridor für den 
Schwebeflug 

PTS VPT-DSN. 
C.310(a) Mindestens 1 * Lfz-Breite EB 105A 

Keine Anforderungen 
enthalten, Verweis auf AC für 
Flugplätze und Heliports  

Technical 
Requirements 
Paragr. 7.1.4 

(vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Markierungstypen PTS VPT-DSN.E 

- VTOL-capable aircraft 
taxiway markings and markers  
- VTOL-capable aircraft air 
taxi-route markings and 
markers 

EB 105A 
Keine Anforderungen 
enthalten, Verweis auf AC für 
Flugplätze und Heliports  

Technical 
Requirements 
Figure 7.1.6 

- VTOL-capable aircraft 
taxiway markings and markers  
- VTOL-capable aircraft air 
taxi-route markings and 
markers 

Befeuerungstypen PTS VPT-DSN.E - VTOL-capable aircraft 
taxiway/air taxi -route lighting  EB 105A 

Keine Anforderungen 
enthalten, Verweis auf AC für 
Flugplätze und Heliports 

Technical 
Requirements 

Keine Anforderungen 
enthalten 

Luftfahrzeug-
abstellpositionen 

Abmessungen 
(D-Value-Based 
eVTOL mit 
Wenden im 
Schwebeflug) 

PTS VPT-DSN. 
C.320(e)&(f)  

Mindestens 1.2 * Design D 
plus 0,4 * Design D 
umgebende Schutzfläche 

EB 105A  
Kapitel 3.1 

Mindestens 2 * RD 
(Mindestabmessung der 
FATO) 

Technical 
Requirements 

Keine Anforderungen 
enthalten 

Abmessungen 
(Geometrie-Based 
eVTOL ohne 
Wenden im 
Schwebeflug) 

PTS VPT-DSN. 
C.320(h) 

Gewährleistung eines 
Mindestabstandes von 3 m um 
das Luftfahrzeug 

EB 105A  
Kapitel 3.1 

Gewährleistung eines 
Mindestabstandes von 0,28 * 
Design D oder 3 m um das 
Luftfahrzeug 

Technical 
Requirements 

Keine Anforderungen 
enthalten 

Markierungstypen PTS VPT-DSN.E 
- VTOL-capable aircraft stand 
markings 
- Apron safety lines 

EB 105A 
Keine Anforderungen 
enthalten, Verweis auf AC für 
Flugplätze und Heliports 

Technical 
Requirements 

Keine Anforderungen 
enthalten 

Befeuerungstypen PTS VPT-DSN.E - VTOL-capable aircraft stand 
floodlighting  

EB 105A  
Paragr. 4.5.6 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) Technical 

Requirements 
Keine Anforderungen 
enthalten 
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A.3  Vergleich EASA zu DGCA Indien  
 

Element  Kriterium  EASA [1]   DGCA [7]   

Start- und 
Landefläche 

Abmessung der 
FATO 

PTS VPT-DSN. 
C.210(c) Mindestens 1.5 * Design D AC VPT  

Paragr. 7.2.1.5 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Abmessung der 
TLOF 

PTS VPT-DSN. 
C.260(d)&(e) 

Mindestens 0.83 * Design D; 
mindestens 1 * Design D für 
erhöhte Vertiports 

AC VPT  
Paragr. 7.2.4.5 & 
7.2.4.7  

(vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Abmessung der 
Sicherheitsfläche 

PTS VPT-DSN. 
C.220(c) 

Ausdehnung vom Rand der 
FATO mindestens 3 m oder 
0.25 * Design D 

AC VPT  
Paragr. 7.2.2.3 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Markierungstypen PTS VPT-DSN.E 

- Wind direction indicator  
- Vertiport identification 
marking 
- FATO identification marking  
- Maximum allowable mass 
marking 
- D-value marking 
- FATO perimeter marking or 
markers 
- FATO designation markings 
for runway-type FATOs 
- Aiming point marking  
- TLOF perimeter marking 
- Touchdown positioning 
marking (TDPM) 
- Obstacle sector marking 
- Vertiport name marking  
- Flight path alignment 
guidance marking  

AC VPT  
Kapitel 9 

- Wind direction indicator  
- Vertiport identification 
marking 
- FATO identification marking  
- Maximum allowable mass 
marking 
- D-value marking 
- FATO perimeter marking or 
markers 
- Aiming point marking 
- TLOF perimeter marking 
- Touchdown positioning 
marking (TDPM) 
- Vertiport name marking  
- Flight path alignment 
guidance marking 
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Element  Kriterium  EASA [1]   DGCA [7]   

Befeuerungstypen PTS VPT-DSN.E 

- Vertiport beacon  
- Approach lighting system 
- Flight path alignment 
guidance lighting system 
- Visual alignment guidance 
system 
- Visual approach slope 
indicator 
- FATO lighting systems 
- Aiming point lights  
- TLOF lighting system 
- Vertiport identification 
marking lighting  

AC VPT  
Kapitel 9 - Vertiport beacon 

Schutz gegen die 
Effekte von 
Rotorabwind 

PTS VPT-DSN. 
C.230 

Die Sicherheitsfläche 
umgebende Schutzfläche 
unter Berücksichtigung von 
zulässigen Windgeschwindig-
keiten 

AC VPT  
Abschnitt 7.3.2 

Definition von Schutzflächen 
auf Basis einer Sicherheits-
bewertung und unter 
Berücksichtigung der 
luftfahrzeugspezifischen 
Anforderungen 

Hindernis-
begrenzung 

Protected side 
slope 

PTS VPT-DSN. 
C.240 

Hindernisfreie Fläche mit einer 
Neigung von 45°, welche sich 
bis auf eine Höhe von 10 m 
über FATO erstreckt  

AC VPT  
Abschnitt 7.2.3 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

An- und 
Abflugfläche 

PTS VPT-DSN.D, 
Subpart 1 

Neigungskategorien 
Kategorie A: Neigung 4,5% 
Kategorie B: Neigung 8% und 
16 % 
Kategorie C: Neigung 12,5 % 
 
Aufweitung und Gesamtbreite 
Tagbetrieb:  
10% und 7 * Design D  
Nachtbetrieb:  
15% und 10 * Design D  

AC VPT  
Abschnitt 8.6 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Seitliche 
Übergangsfläche 

PTS VPT-DSN.D, 
Subpart 1 

Neigung 50% bis zu einer 
Endhöhe von 45 m 
Lediglich bei Anwendung von 
An- und Abflugverfahren mit 
lateralem Element 

AC VPT  
Abschnitt 8.7 

Neigung und Endhöhe in 
Abhängigkeit der Neigung und 
Aufweitung der An- und 
Abflugfläche 
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Element  Kriterium  EASA [1]   DGCA [7]   

Hindernisfreies 
Volumen 

PTS VPT-DSN.D, 
Subpart 2 

Gestaltung in Abhängigkeit 
von luftfahrzeugspezifischen 
Anforderungen; 
Referenzvolumen mit einer 
Gesamthöhe von 100' 

AC VPT  
Abschnitt 8.4 

Hindernisfreies Volumen 
benannt ohne konkrete 
Gestaltungsanforderungen 

Rollbahnsystem 

Rollbahnbreite PTS VPT-DSN. 
C.280(b) Mindestens 2 * UCW AC VPT  

Abschnitt 7.3.3  
(vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Rollkorridor PTS VPT-
DSN.C.300(a) Mindestens 1,5 * Lfz-Breite AC VPT  

Abschnitt 7.3.4.4 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Korridor für 
Schwebeflug 

PTS VPT-
DSN.C.310(a) Mindestens 1 * Lfz-Breite AC VPT  

Abschnitt 7.3.4.1 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Markierungstypen PTS VPT-DSN.E 

- VTOL-capable aircraft 
taxiway markings and markers  
- VTOL-capable aircraft air 
taxi-route markings and 
markers 

AC VPT Keine Anforderungen 
enthalten 

Befeuerungstypen PTS VPT-DSN.E - VTOL-capable aircraft 
taxiway/air taxi -route lighting  AC VPT Keine Anforderungen 

enthalten 

Luftfahrzeug-
abstellpositionen 

Abmessungen  
(D-Value-Based 
eVTOL mit 
Wenden im 
Schwebeflug) 

PTS VPT-DSN. 
C.320(e)&(f)  

Mindestens 1.2 * Design D 
plus 0,4 * Design D 
umgebende Schutzfläche 

AC VPT  
Abschnitt 7.3.5 (vgl. EASA PTS VPT-DSN) 

Abmessungen  
(Geometrie-Based 
eVTOL ohne 
Wenden im 
Schwebeflug) 

PTS VPT-DSN. 
C.320(h) 

Gewährleistung eines 
Mindestabstandes von 3 m um 
das Luftfahrzeug 

AC VPT Keine Anforderungen 
enthalten 

Markierungstypen PTS VPT-DSN.E 
- VTOL-capable aircraft stand 
markings 
- Apron safety lines 

AC VPT Keine Anforderungen 
enthalten 

Befeuerungstypen PTS VPT-DSN.E - VTOL-capable aircraft stand 
floodlighting  AC VPT Keine Anforderungen 

enthalten 
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Parameter  Lilium  Airbus  Autoflight  Archer  BETA EVE 

Betrieb am Boden 

Betriebliche Aspekte 
wurden in dem 

Gespräch mit Lilium 
diesbezüglich 

erwähnt, dass der 
LiliumJet eigenständig 
von der FATO/TLOF 

zum Standplatz rollen 
kann. Weitere Aspekte 

wurden nicht 
betrachtet.  

Der City Airbus hat 
Kufen und müsste 

gezogen werden, was 
operationell weniger 

charmant ist als 
Rollen. Es gibt keine 

endgültige 
Entscheidung zur 
Ladeinfrastruktur, 

aber es wird erwartet, 
dass sich die Industrie 

langfristig auf den 
MCS-Standard 

zubewegt. 

Das Flugzeug kann im 
Schwebeflug, 

eigenständig Rollen 
oder Bodenausrüstung 

zur Fortbewegung 
verwenden. Aufgrund 

des 
Energieverbrauchs 

und potenzieller 
Risiken wird der 

Schwebeflug nach 
Möglichkeit 
vermieden. 

In dem Interview mit 
Archer wurden 

Äußerungen bezüglich 
der Eigenständigkeit 

für Bodenbewegungen 
geäußert. Die 

montierten Reifen 
ermöglichen das 

selbstständige Rollen. 

BETA zeigt, dass das 
eVTOL mit Rädern 

ausgestattet ist und 
demnach eigenständig 

Rollen kann. 
Zusätzlich sind die 

Ladeeinheiten für den 
Einsatz auf Vertiports 

optimiert und 
ermöglichen ein 

einfaches Handling 
durch den Piloten.  

Die Bodenbewegung 
erfolgt über das 

Schubtriebwerk, bei 
abgeschaltetem 

System kann ein GSE 
zum Schleppen 

verwendet werden. 

Optische Hilfen und 
Befeuerung 

Die FATO und TLOF 
müssen klar markiert 
und beleuchtet sein. 

Dies umfasst 
Touchdown-Positionen 

und Identifikations -
markierungen. 

Die optischen Hilfen, 
wie das weiße V als 

Identifikationsmarkier
ung und das Beacon 

Light, wurden 
diskutiert. Es gibt 
noch Konflikte mit 

anderen Symbolen auf 
ICAO-Ebene 

Für Nachtflüge muss 
der Start- und 

Landeplatz über 
geeignete 

Beleuchtungsanlagen 
verfügen, um einen 
sicheren Betrieb zu 

gewährleisten. Diese 
Anlagen sind für die 

Sichtbarkeit und 
Sicherheit bei 

Nachtflügen von 
entscheidender 

Bedeutung. 

Seitens Archer 
erfolgten im Interview 
keine Ausführungen 

zu den Beleuchtungs-
einrichtungen. 

BETA machte im 
Interview keine 
Angaben zu den 
Beleuchtungs-
einrichtungen. 

In dem Interview mit 
EVE wurden keine 

Äußerungen bezüglich 
der Beleuchtungs-

einrichtungen 
geäußert. 

Ausweichlandeplätze 
und Notlandeplätze 

In dem Interview mit 
Lilium wurden keine 

Äußerungen bezüglich 
Notlandeplätze und 
Integration in die 
urbane Struktur 

geäußert. 

Es wurde diskutiert, 
dass Notlandeplätze in 

der Nähe von 
Vertiports sinnvoll 

sind, um die 
Genehmigungsprozess

e zu erleichtern 

Seitens Autoflight 
erfolgten im Interview 
keine Ausführungen 
zu Notlandeplätzen 
oder Aspekten der 

urbanen Integration.  

Zum Thema 
Notlandeplätze sowie 
zur städtebaulichen 
Integration machte 
Archer im Interview 

keine näheren 
Angaben. 

Bezüglich 
Ausweichlandeplätze 
und Notlandeplätze 
gibt es von BETA 
keine konkreten 

Aussagen. Es muss 
aber gelten, dass im 

Falle eines Notfalls bei 
der Landung auf 
Freiflächen die 

Gefährdung von 
Dritten immer 

ausgeschlossen ist. 

Im Gespräch mit EVE 
wurden keine 
Aussagen zur 

Notlandung und zur 
Einbindung in 

städtische Strukturen 
gemacht. 
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B.3  Umwelttechnische Überlegungen  
 

Parameter  Lilium  Airbus  Autoflight  Archer  BETA EVE 

Lärmemissionen 

Das Interview mit 
Lilium enthielt 

keinerlei 
Ausführungen 

bezüglich 
umwelttechnischer 

Erwägungen. 
 

Es gibt Simulationen 
zur Lärmentwicklung, 
aber konkrete Daten 
fehlen noch. Der City 
Airbus soll im Hover  

70 dB(A) und im 
Cruise Flight 65 dB(A) 

erreichen. 

In dem Interview mit 
Autoflight wurden 

keine weiteren 
Aspekte bezüglich der 

umwelttechnischen 
Überlegungen 

geäußert. 

Das Flugzeug ist 
deutlich leiser als ein 

Helikopter und 
erzeugt in 300 Metern 

Höhe nur etwa 45 
Dezibel, was eine gute 
Integration in urbane 

Geräuschkulissen 
ermöglicht. 

Lärm- und 
Downwash-Studien 
sind in Vorbereitung 
und sollen mit den 

Serienmodellen 
durchgeführt werden. 

BETA betont die 
Bedeutung einer 

schrittweisen 
Einführung, 

beginnend mit 
regionalen Flughäfen, 

um Risiken in dicht 
besiedelten Gebieten 

zu minimieren. 

Im Reiseflug werden 
die Rotoren 

abgeschaltet, wodurch 
der Geräuschpegel 
deutlich unter dem 

urbanen Hintergrund 
liegt. 

Standortkriterien und 
Einbindung in die 

Umgebung 

Lilium machte im 
Interview keine 

Angaben zur 
Standortwahl. 

Seitens Airbus 
erfolgten im Interview 
keine Ausführungen 
zur Standortwahl. 

Im Rahmen des 
Interviews mit 

Autoflight wurden 
keinerlei 

Verlautbarungen 
hinsichtlich der 
Standortwahl 

getroffen.  
 

Bei der Standortwahl 
von Vertiports werden 

urbane 
Windverhältnisse und 

Turbulenzen 
berücksichtigt, 
insbesondere in 

Städten mit 
Hochhausstrukturen. 
Diese Umweltaspekte 

sind zentral für die 
Akzeptanz und 
Sicherheit im 

städtischen Raum. 

Eine Stellungnahme 
BETAs zur 

Standortwahl erfolgte 
im Interview nicht.  

Im Rahmen des 
Interviews mit EVE 
wurden keinerlei 

Aussagen hinsichtlich 
der Standortauswahl 

getroffen.  
 

Nachhaltigkeit 

In dem Interview mit 
Lilium wurden keine 

Äußerungen bezüglich 
Nachhaltigkeits-

aspekten geäußert. 

Im Rahmen des 
Interviews mit Airbus 

wurden keinerlei 
Aussagen bezüglich 

Nachhaltigkeits-
erwägungen 
getroffen.  

 

Im Gespräch mit 
Autoflight wurden 
keine Aussagen zu 

Nachhaltigkeits-
aspekten gemacht. 

Während des 
Gesprächs mit Archer 

wurden keine 
spezifischen Merkmale 

oder Aspekte der 
Nachhaltigkeit 

benannt. 

Die Nachhaltigkeit 
steht im Zentrum der 
Unternehmensstrategi

e, sowohl bei der 
Flugzeugentwicklung 

als auch bei der 
Infrastruktur.  

Das eVTOL ist 
emissionsfrei und 
nutzt elektrische 
Antriebe ohne 

Verbrennungsmotoren
, was zur Reduktion 
der urbanen CO2-

Emissionen beiträgt.  
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Parameter  Lilium  Airbus  Autoflight  Archer  BETA EVE 

Einfluss auf Anwohner 
und Bevölkerung 

Im Rahmen des 
Interviews mit Lilium 

wurden keinerlei 
Aussagen hinsichtlich 
der Auswirkungen auf 

die Bevölkerung 
getroffen.  

 

Seitens Airbus 
erfolgten im Interview 
keine Ausführungen 

zu den Einflüssen auf 
die Bevölkerung. 

Autoflight machte im 
Interview keine 

Angaben zu 
möglichen Einflüssen 
auf die Bevölkerung. 

 

Die Auswirkungen auf 
Anwohner und die 

städtische Umgebung 
bleiben ein wichtiger 

Bestandteil der 
Studien. Es wurde 
angedeutet, dass 

weitere 
Untersuchungen zu 

Lärm, Luftströmungen 
und 

Sicherheitsabständen 
notwendig sind. 

Die Flugzeuge wurden 
bereits in 

verschiedenen 
Umgebungen 

getestet, darunter 
Wüstenregionen und 
städtische Flughäfen, 

um ihre 
Einsatzfähigkeit unter 
realen Bedingungen 
zu demonstrieren. 

Eve führt regelmäßig 
Simulationen und 

Pilotprojekte durch, 
um die Auswirkungen 
auf die Umgebung zu 
analysieren und das 

Design zu optimieren. 
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B.4  Regularien und Sicherheitsstandards  
 

 Lilium  Airbus  Autoflight  Archer  BETA EVE 

Regulatorische 
Grundlage 

Die regulatorische 
Grundlage für die 
Vertiport-Planung 

bildet das EASA PTS, 
ergänzt durch 
internationale 

Standards wie ICAO 
Annex 14 und 

Veröffentlichungen 
der FAA 

Die regulatorische 
Grundlage für die 
Vertiport-Planung 

bildet das EASA PTS, 
ergänzt durch 
internationale 

Standards wie ICAO 
Annex 14 und 

Veröffentlichungen 
der FAA. 

Einhaltung der EASA 
PTS-Richtlinien: Die 

Infrastrukturanforderu
ngen für das Flugzeug 
entsprechen den EASA 

PTS-Richtlinien, die 
Abmessungen und 

Sicherheitsmaßnahme
n für Vertiports 
festlegen. Die 

Richtlinien 
gewährleisten, dass 

die Infrastruktur einen 
sicheren und 

effizienten Betrieb 
unterstützt.  

Die regulatorische 
Grundlage für die 
Vertiport-Planung 

bildet das EASA PTS, 
ergänzt durch 
internationale 

Standards wie ICAO 
Annex 14 und 

Veröffentlichungen 
der FAA. 

Die Zertifizierung der 
C-TOLs ist für 2026 

geplant, die der 
VTOLs für 2027, 

jeweils zunächst durch 
die FAA, gefolgt von 
EASA mit wenigen 

Monaten 
Verzögerung. 

Es gelten die 
Standards von FAA, 
EASA und ANAC und 

strebt eine 
gemeinsame 

Zertifizierung mit FAA 
und später EASA an. 

Anforderungen zu 
Notlandeplätze  

Im Notfall kann das 
eVTOL auf jeder 

geeigneten Fläche 
landen, wie z.B. 

einem Fußballfeld 
oder einer großen 
Straßenkreuzung 

 
Alternative 

Landeplätze: Diese 
müssen sicherstellen, 

dass sie 
Hindernisfreiheit 
bieten und groß 

genug sind, um das 
eVTOL sicher zu 
landen. Lilium 

bevorzugt zertifizierte 
Vertiports oder 
Flughäfen als 

Ausweichlandeplätze 

In dem Interview mit 
Airbus wurden keine 
weiteren Äußerungen 
bezüglich Regularien 

und 
Sicherheitsstandards 

geäußert. 

Im Rahmen des 
Interviews mit 

Autoflight wurden 
keine weiterführenden 

Ausführungen 
hinsichtlich der 

Vorschriften und 
Sicherheitsnormen für 

Notlandeplätze 
gemacht. 

 

Die Teilnehmer 
betonten die 

Notwendigkeit klarer 
Richtlinien und 
international 
abgestimmter 

Standards, 
insbesondere im 

Hinblick auf die EASA 
und andere 

Luftfahrtbehörden.  

Im Rahmen des 
Interviews mit BETA 

wurden keine 
weiterführenden 
Ausführungen 
hinsichtlich der 

Vorschriften und 
Sicherheitsnormen für 

Notlandeplätze 
gemacht. 

 

Im Falle eines 
kritischen Ausfalls ist 
das Flugzeug in der 

Lage, sicher zum Ziel 
oder einem 

Ausweichstandort zu 
fliegen. 
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 Lilium  Airbus  Autoflight  Archer  BETA EVE 

Batteriebrand 

Bei einem 
Batteriebrand ist es 

wichtig, gezielt 
Wasser auf die 

betroffenen Bereiche 
zu sprühen, um die 
Batterie zu kühlen. 
Schaum ist weniger 

effektiv  

Eine weiterführende 
Stellungnahme von 

Airbus zu Regularien 
und 

Sicherheitsstandards 
bei Batteriebränden 
erfolgte im Interview 

nicht. 

In dem Interview mit 
Autoflight wurden 

keine weiteren 
Äußerungen bezüglich 

Regularien und 
Sicherheitsstandards 

geäußert. 

Die Batterien müssen 
so konstruiert sein, 
dass ein Thermal 

Runaway 
(unkontrollierte 

Wärmeentwicklung) 
auf einen kleinen 
Bereich begrenzt 

bleibt und sich nicht 
auf andere 

Batteriezellen 
ausbreitet 

Die Brandbekämpfung 
erfolgt mit Wasser 

statt Schaum, 
angepasst an die 
Lithium-Ionen-

Technologie. Die 
regulatorischen 
Anforderungen 
werden aktiv 

beobachtet und in die 
Infrastrukturplanung 

integriert.  

Seitens EVE erfolgten 
im Interview keine 

weiteren 
Ausführungen zu 
Regularien und 

Sicherheitsstandards. 

Cybersecurity 

In dem Interview mit 
Lilium wurden keine 

weiteren Äußerungen 
bezüglich 

Cybersecurity 
geäußert. 

Im Rahmen des 
Interviews mit Airbus 

wurden keine 
weiterführenden 
Ausführungen 
bezüglich der 

Thematik 
Cybersecurity 

getroffen.  
 

Autoflight machte im 
Interview keine 

weiteren Angaben zur 
Cybersecurity. 

Eine weiterführende 
Stellungnahme 

Archers zur 
Cybersecurity erfolgte 

im Interview nicht.  

Seitens BETA 
erfolgten im Interview 

keine weiteren 
Ausführungen zur 

Cybersecurity. 

Cybersecurity-
Maßnahmen und 

Redundanzen sind 
integriert, um die 

Betriebssicherheit zu 
gewährleisten. 

Rettungs- und 
Feuerlöschsysteme 

Lilium erläutert die 
Anforderungen an 

Rettungs- und 
Feuerlöschsysteme für 

Vertiports, 
insbesondere im 

Hinblick auf 
Batteriebrände. Es 

wird betont, dass die 
Wichtigkeit gezielter 

Löschmaßnahmen und 
die Nutzung von 

Wasser anstelle von 
Schaum entscheidend 
ist. Er erklärt, dass die 

Batterien so 
konstruiert sind, dass 
ein Thermal Runaway 
auf einen bestimmten 

Bereich begrenzt 
bleibt. 

Es wurden keine 
detaillierten 

Anforderungen 
behandelt, aber es 

gibt Überlegungen zur 
allgemeinen 
Handhabung 

In dem Interview mit 
Autoflight wurden 

keine weiteren 
Äußerungen bezüglich 

Rettungs- und 
Feuerlöschsysteme 

geäußert. 

Sicherheitsmaßnahme
n wie 

Brandbekämpfung 
orientieren sich an 
NFPA 418, wobei 

Wasser als 
bevorzugtes 

Löschmittel bei 
Batteriebränden gilt.  

BETA arbeitet eng mit 
Behörden zusammen 

und stellt 
standardisierte 
Rettungs- und 

Brandbekämpfungs-
dokumente bereit, die 
bereits an Flughäfen 
eingesetzt werden.  

Feuerlöschmaßnahme
n bei Batteriebränden 

basieren auf 
Wasserlösungen, und 
die Batterien sind so 
konzipiert, dass sie 

thermische Ereignisse 
lokal begrenzen. 

  







Ausgestaltung von Vertiports in Städten Bundesministerium für Verkehr 

 - 206 - Abschlussbericht 
 Version 1.1 

Zusammenfassung: 

Insgesamt zeigt sich ein breiter Konsens unter den Experten, dass klare rechtliche Rahmenbedingungen die wichtigste Grundlage für den erfolgreichen Aufbau 

von Vertiports sind. Während Dr. Kehrberg auf die juristisch korrekte Verzahnung von Bau- und Luftrecht pocht und konkrete Instrumente wie die 

Bebauungsplanung in den Vordergrund stellt, verfolgt Frank Fuchs einen pragmatischen Ansatz über die Anwendung bestehender Heliport-Standards. Arcadis 

wiederum hebt die Bedeutung frühzeitiger planerischer Absicherung hervor. Sergei Tchoban äußert sich nur am Rande, bestätigt jedoch indirekt, dass das 

Rechtssystem die architektonische Gestaltung beeinflusst. Einigkeit besteht darin, dass eine rechtssichere Grundlage sowohl für Akzeptanz in der Bevölkerung 

als auch für die Bereitschaft von Investoren unverzichtbar ist.  
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warnt aus architektonisch-städtebaulicher Perspektive vor erheblichen Sicherheitsrisiken im urbanen Raum. Arcadis betont die planerische Weichenstellung, 

insbesondere die Integration in bestehende Infrastrukturen und die Lösung von Flächenkonkurrenzen. Gemeinsam wird deutlich: Betriebssicherheit, frühzeitige 

technische Planung und Flächenintegration sind die Schlüsselthemen. 
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